
79

Zweite Konferenz.
Dienstag, den 16. Dezember 1884, Vormittags 10 Uhr.

Land tags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Ich habe Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen. Von Seiten des Herrn Landtags-

Kommissarius ist nur ein Schreiben zugegangen, in welchem mitgetheilt wird, daß der Fabrik¬
besitzer Herr Landtags-AbgeordneterNrockhoff verhindert ist, an den Berathungen des Provinzial-
Landtages Theil zu nehmen; sein Stellvertreter, Herr Kommerzienrath Scheidt aus Kettwig, ist
einberufen und bereits hier eingetreten.

Dann habe ich hier ein Schreiben unterzeichnet von Herrn Necker in Vertretung der
Direktion der Gesellschaft „Verein", welche die Mitglieder des Landtages einladet, die Gesellschafts-
räume der Gesellschaft „Verein" zu besuchen.

Dann ist mir ein Schreiben von Seiten des Vorstandes des Central-Gewerbevereins zu
Düsseldorf, uuterzeichnet von den: Herrn Kommerzienrath Lueg, dem Präsidenten desselben, zu¬
gegangen, welches folgendermaßen lautet:

„Der unterzeichneteVorstand beehrt sich hiermit, für die Mitglieder des hohen
Prouinzial-Lcmdtages den Jahresbericht über das zweite Verwaltungsjahr (3. ordent¬
liche Generalversammlung);ferner den Wegweifer durch die in der Bleichstraße Nr 12
ausgestellte, inzwischenvom Central-Gewerbeuerein erworbene Dr. Vock'scheTextil-
Sammlung, sowie Freikarten zum Besuche der Sammlungen ergebenstzu überreichen,
und bemerkt hierzu ergebenst, daß das Gewerbemuseum(Burgplatz Nr. 2) Sonntags
von 10 — 1 Uhr, an Wochentagen (ausgenommen Montag) von 10 — 4 Uhr
geöffnet ist."

Die Herren werden also eingeladen, Theil zu nehmen.
Dann ist eine Petition von Seiten des Kirchen-Vorstandesvon St. Severin in Köln um

Bewilligung eines Zuschusseszur Restauration der Pfarrkirche St. Severin eingegangen, unter¬
schrieben von Herrn Wolff, Vorsitzenden desselben. Es ist eine gedruckte Petition, welche au Sie
alle vertheilt werden wird. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten diefe Petition zu der
seinigen macht. — Herr Kaesen macht sie zu der seinigen. Wird sie unterstützt? — Sie wird
genügend unterstützt und geht an den I. Ausschuß.

Sodann habe ich hier ein Schreiben von der Handelskammerzu Köln, betreffend Nildung
von Gewerbekammern, ein Gutachten über die Vorlage, betreffend die Gewerbekammem,welche
uns in dieser Session beschäftigen wird. Das Gesetz selbst wird heute morgen an Sie gedruckt
vertheilt werden. Ich werde dieses Gutachten der Handelskammer von Köln, ebenso wie das
Gutachten der Handelskammer von Elberfeld, nachher zur Behcmdlung dem Herrn Referenten
übergeben.

Sodann habe ich noch zu sagen, daß Herr Kaesen für die Angelegenheitder Taub-
stummenschulein Köln dem I. Ausschusse und für die Angelegenheit der Sekundärbahnen dem
II. Ausschuß auf seinen Wunsch zugetheilt wird.
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Meine Herren! Der Prouinzial-Landtag winde sich nunmehr als Kommission zur Vor-
bemthuug des Gesetzes,betreffenddie Zusammenlegung der Grundstückeim Bezirke des ehemaligen
Appellations- Gerichtshofes zu Köln konstituiren, und wir würden nunnrehr in die Verhandlung
dieses Gesetzes, welches Ihnen allen vorliegt, eintreten. Wir haben die Freude, als Vertreter
des Ministeriums der landwirthschaftlichenAngelegenheiten Herrn Geheimrath Sterneberg und
Herrn Assessor Dr. Hermes und als Vertreter des Herrn Iustizministers Herrn GeheimrathStolterfoth
bei uns zu sehen.

Meine Herren! Ich würde Ihnen zunächst vorschlagen, eine General-Diskussion des
Ihnen vorliegenden Gesetzentwurfesvorzunehmen. Ich gebe zunächst, um die General-Diskussion
zu eröffnen, Herrn von Heister das Wort.

Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Die Materie, welche uns heute in dem
vorliegenden Gesetze beschäftigen wird, ist nicht ohne Vorgeschichteinnerhalb unserer Provinz.
Schon durch die Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom Jahre 1851, die man als Vorläufer des
jetzigen Gesetzes betrachten darf, wurde zunächstdie Theilung der Gemeinheiten, die Ablösung der
Servituten und die Entschädigungder Scruitutsberechtigten in Grund und Boden ausgesprochen-
Wegen der zu engen Begrenztheit dieses Gesetzes fand dasselbe innerhalb unserer Provinz nicht
diejenige Verbreitung, die man demselben sonst hätte wünschenkönnen. Erst als im rechtsrhei¬
nischen Bezirke des RegierungsbezirksKoblenzim Jahre 1869 ein Konsolidationsverfahreneinge¬
führt wurde und dasselbe sich dort als praktischbewährte, drang allmählich von dort herüber
auch auf die audere Seite des Rheins mehr und mehr die Gewißheit von der Nützlichkeit eines
solchen Verfahrens. Was man dort sah, wirkte aufklärend uud anregend auf die übrigen
Bewohner der Provinz. Während noch im Jahre 1853 und ebenso ^im Jahre 1864 der land-
wirthschaftlicheVerein für Nheinprcußen sich im höchste» Grade ablehnend gegen die Einführung
eines solchen Gesetzes verhalten hatte, trat in den siebzigerJahren ein Umschwungein, und zu¬
nächst die Generalversammlung im Jahre 1875 sprach sich für den Erlaß eines solchen Gefetzes
aus. Der Centralvorstand des landwirthschaftlichenVercius arbeitete durch eiue Kommission ein
derartiges Gesetz aus und legte dasselbe dem Herrn Minister befürwortend vor. Die Vortheile,
welche mit der Konsolidation zusammenhängen,sind aber für jeden, der sich einigermaßen mit ihr
befaßt hat, gegenüber der Zersplitterung des Grund und Bodens, namentlich im südlichenTheile
der Provinz in die Augen fallend. Es handelt sich zunächst darum, daß die große Menge der über¬
flüssigen, nicht benutzbaren Grenzfurchen in diesen Gegendenwegfällt, die ja um fo zahlreicher sind, je
grüßer die Zersplitterung ist, und die von dein Augenblicke an benutzbar werden, in den: durch die Zu-
sammenleguug ihre Bedeutungals Grenze wegfällt. Es handelt sich ferner um den großen Gewinn an Zeit/
welche bei der Bearbeitung der entlegenen Grundstücke bisher verloren ging. Der Weg hin und her zu dem
so vielfach zersplitterten Theilen eines kleinen Besitzes erfordert einen solchen Aufwand von Zeit, daß
die Ersparnis;, welche auf diese Weise für die Newirthfchaftung gewouuen wird, in der aller-
wirksamsten Weise dem ganzcu Besitz zu Gute kommt. An Geräth, an Spannkraft wird in
Zukunft lange nicht das aufgewendet werden müssen, was bisher verwendet wurde, die Aufsicht
ist eine leichtere, die Zahl der Arbeiter kann eine geringere sein, die ganze Art und Weise der
Bewirthschaftung wird überhaupt eine wirthschaftlicherewerden. Während bis dahin der Einzelne
darauf angewiesen war, uicht allein Ueberfahrtsrechte,Wenderechtezu dulden, sondern auch in
Bezug auf den wirtlichen Betrieb feines Grund und Bodens von seinem Nachbarn sowohl M
Bezug auf die Wahl der Frucht als in Bezug auf die Bestellung, auf das Säen und Ernten
abhängig war, tritt er von nun au frei und selbständig seinem Besitz gegenüber; er kann nun
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erst seine» Besitz in Gewanne theilen; er kann nun erst eine richtige Fruchtwechfelwirthfchaft
einfuhren; Maschinen und Geräthe, die er früher bei der Schmalheit seiner Parzelle nicht benutzen
konnte, werden nun vielfach von der Landwirthschaftzu Hülfe genommen werden tonnen. Es
wird auf diefe Weife dnrch die Möglichkeit, mehr Futter zu vroduziren, ein ganz anderer Betrieb
in die Wirthfchaft hineinkommen. Abgesehen davon, daß die Haltung des Viehs an und für sich
schon bei den heutigenVerhältnissen einen sehr bedeutenden Ertrag für die Wirthfchaftdes Bauers,
namentlich des Kleinbauers liefern muß, wird durch die vermehrte Haltung von Vieh in der
Zukunft erst möglich sein, den nothwendigenDünger zn vroduziren, der sich wiederum in dem
größeren Ertrag von Korn und Futter wirksam zeigen wird. Ferner ist von großer Wichtigkeit
gerade für uns, für unfere Provinzial-Verwaltung, die jedes Jahr ungezählte Summen, möchte
ich fast sagen, für Meliorationen hinweggibt, die Sicherheit für die Zukunft, daß Meliorationen
auch da zur Anwendung kommenkönnen, wo sie bis jetzt leider nicht möglich waren. Durch die
übermäßige Zerschlagungvon Grund und Boden ist ein großer Theil von Meliorationen, welche
dringend nothwendig sind, nicht zur Ausführung zn bringen gewefen, weil bei der Menge der
verschiedenen Besitzer eine Einigung über dieselbe nicht zu erreichen war. Sind wir durch die
Zusammenlegung in dieser Beziehung in bessere Verhältnisse gekommen,so werden an allen diesen
Stellen Meliorationen mit viel größerer Leichtigkeit zu Stande gebracht weiden können. Ferner,
meine Herren, ist mit der Zusammenlegung eine feste Begrenzung der Parzellen verbunden. Die
bisherigenkleine» Parzellen, die willkürlichgetheilt waren, hatten zum großen Theil keine ordentliche
Vegrenznng; durch die Zusammenlegung dagegen wird nen vermessen, wird nen versteiut werden,
und die Prozesse und Unannehmlichkeitenzwischen den Nachbarn, welche leider Gottes auf dem
Lande so vielfach vorkommen,werden für die Zukunft zum großen Theil vermiedenwerden können.
Daß durch alle diefe Vortheile auch eine Steigerung des Neinertrages, eine Steigerung des
Werthes der Grundstückeauf die Dauer nicht ausbleiben kann, versteht sich von selbst. Es wird,
so will ich mich richtiger ausdrücken, dadurch der mehr und mehr zunehmendenEntwertung des
Grund und Bodens, der mehr uud mehr zunehmendenErtmgslosigteit des Grund und Bodens,
mit Macht entgegengearbeitetwerden.

Nun stehen diesen großen Vortheilen des Zusammenlegungs-Verfahrens allerdings auch
mancherlei Bedenken gegenüber, und sind mancherleiBedenken im Laufe der Jahrzehnte gegen
dasselbe geäußert wordeu. Dieselbensind von wechselnden Gewicht in Bezng auf die Beurtheilung
der Konsolidation innerhalb nnferer Veuölkernng gewesen, aber ich glanbe doch mit Necht sie
Ihnen der Reihe nach hier vorführen zu dürfen.

Es wird vielfach darüber geklagt, daß die Zeit, welche ein derartiges Verfahren in
Anspruchuimmt, zu lange dauert, daß die Kosten eines solchen Verfahrens nicht abfchbar seien
und unter Umständen eine Höhe erreichten, welche für die Einzelnen drückend fei. Nun ist
allerdings richtig, daß unter Umständen, wenn die Verhältnisseverwickelt sind, wenn die Bonitirung
eine besonders schwierige dadurch ist, daß die Grundstückenach Lage, Güte nnd Kulturzustand
sehr verschieden sind, oder wenn mit der Zusammenlegung noch andere Zwecke verbunden werden,
bedeutendeKosten aufgewendet werden müssen. Es ist ganz natürlich, daß iu diesem Falle auch
die Lauge des Verfahrens eine hervorragende ist, daß dann auch in wenigen Jahren nichts
Ersprießliches erreicht werden kann. Aber, meine Herren, ich glaube doch hier behaupten zu
dürfen, daß da, wo nicht außergewöhnlicheVerhältnisse eintreten, innerhalb dreier Jahre ein
solches Verfahren sich zu Ende führen läßt und in den meisten Fällen zu Ende geführt werden
wird, und ebenso muh ich betonen, daß die Kosten, welche auf ein derartiges Zufammenlegungs-
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Verfahren gewöhnlicherNatnr fallen werden, sich als wirkliche Zusnmmenlegungstosten nach dein
Kostengesetz in keinerlei Weise höher als 27 M. stellen dürfen, daß insbesondere die Kosten für
gleichzeitig vorgenommeneMeliorationen, welche die allgemeinenKosten nachher vertheuern, dnrch
den Werth der Meliorationen sich extra ganz besonders zinsbar erweisen. Es ist eine große,
vielfach verbreitete Furcht unter der bäuerlichen Vevülkerung unfcrer Provinz gewefcn, es möchte
der Einzelne an Lage, an Güte, Kulturzustand, Dungkraft u. s, w. schlechtereGrundstücke empfangen,
als diejenigen, die er abgetreten hat. Daß dies im einzelnen Falle in wenig bedeutenderWeise
vorkommeilkann, läßt sich ja selbstverständlichnicht absolut leugnen, es muß aber vor Allem
darauf hingewiefen werden, daß dem Äustaufch der Gruudstücke zuuächsteine sorgfältigeVonitirung
derselben vorausgeht, und daß der ausgesprochene Zweck des ganzen Verfahrens ist, nur vollkommen
gleichwerthigeGrundstückemit einander zu vertauschen. Es wird dann vielfach darüber geklagt,
daß das ganze Verfahren einen Eingriff in das Eigenthumsrechtder Bevölkerung mit sich bringe.
Es laßt sich natürlich nicht verkennen,daß überall da, wo nicht die Gesammtheit der Eingesessenen
sich mit dein Verfahren einverstanden erklärt hat, ein Eingriff in das Eigenthumsrecht des Ein¬
zelnen nicht vermieden werden kann; es steht aber auch allgemein fest, daß der Einzelne in seinein
Eigenthumsrecht vor dem Wohl der Allgemeinheitzurückzustehen hat. Das ist in allen ciuilisirten
Staaten durch Exvropriationsgcsetzeausgcsvrocheu; nach diesen Expropriationsgesetzenkann dein
Einzelnen sogar ein Theil »litten aus seinem Grundstücke nur gegen Geldcntschädigungheraus-
genommen werden, während in dem vorliegenden Gesetze jeder Interessent für fein Grundstückein
anderes gleichwerthigeserhält und die Vortheile der Zusammenlegungihm außerdemgeboten werden.

Es dient außerdem dieses Verfahren doch in der Hauptsache dazu, die Freiheit des
Verfügungsrechtes über das Eigenthum zu befördern. Sehen wir uns die Verhältnisseim südlichen
Theile unserer Provinz an, so kann doch eigentlich gar nicht von Freiheit des Eigenthums d. h.
vou dem vollen Verfügungsrecht über die Grundstückein diesen Theilen unserer Provinz die Rede
sein, denn wer ist beschränkterin der Verfügung über fein Eigenthum, als der Besitzer in einem
solchen Gemenge? Abgesehenvon dem Ucberfahrtsrecht, das er duldeu muß, kann er, wie ich vorhin
ausgeführt habe, nicht wirthfchaften, wie er wirthschaften muß, um seinen Acker mit Nutzen zu
verwerthen. Man kann wohl dreist behaupten, es wird durch diesen einmaligen Eingriff in das
Eigenthumsrecht die Unfreiheit des Grundbesitzes in diesen Theilen unserer Provinz für die
Zukunft beseitigt.

Es ist endlich, meine Herren, vielfach die Furcht davor laut geworden, es tonne mit
Einführung dieses Verfahrens ohne Weiteres eine Aenderung des Erbrechts, eine Beschränkungder
freien Veräußerlichkeit,eine Beschränkungder freien Theilbarkeit iu Verbindung gebracht werden.

Es läßt sich nicht leugnen, daß grade diese Bedenken in den fünfziger und fechszigcr
Jahren dicfcs Jahrhunderts hauptfächlichdas Zusammenlegungsverfahren bei uns fo unpopulär
gemacht haben. Abgesehendavon, meine Herren, daß diese Punkte doch nun und nimmermehr
mit dem jetzt uns vorliegenden Gesetze in direkter Verbindung stehen, daß dieselben doch nur durch
besondereGesetze eingeführt werden könnten, kann man doch heute, wo wir ungefähr Mitte der
Achtzigerhaben, tonstatiren, daß auch in dieser Hinsicht eine große Wandlung wenigstensinnerhalb
eines großen Theiles der Bevölkerung unserer Provinz vor sich gegangen ist. Der Nothstand der
Landwirthschaft hat allmählich dahin gewirkt, mehr und mehr die Erkenntniß zu befördern, daß
die Verkleinerung der Höfe unter ein wirthfchaftlichesMaaß und die Zersplitteruug der einzelnen
Parzellen unter eine gewisse Größe auf jede Weise iu Zukunft vermieden werden muh, wenn
überhaupt noch förderlich gewirthschaftetwerden foll, und ich glaube, daß, wenn hentzutage,wovon
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ja in diesem Moment nicht die Rede ist, derartige Absichten ans der einen oder der andern Seite
beständen, wohl die Erfahrung auf unserem RheinischenLandtage schon gezeigthat, daß ganz
andere Gesinnungenzum Müdesten in dem intelligenterenTheil der landwirthschaftlichen Bevölkerung
sich zeigeil würden, als in den fünfziger und sechsziger Jahren dieses Iahrhuuderts der
Fall war.

Es ist ferner noch ein Einwand, der namentlich im Norden der Provinz gemachtwird.
Hier sind wir ja im großen Ganzen noch in der glücklichen Lage, daß der Besitz mehr oder
weniger ein ausreichendgeschlossener ist. Die Einwohner des nördlichenBezirks unserer Provinz
haben deshalb von ihrem engeren Standpunkte ausgehend, die Ansicht, ein Consolidationsgesetzsei
für unsere Proviuz uicht nothwendig. Das Gesetz soll aber nicht für diesen einzelnen Theil der
Provinz, es soll für die ganze Provinz erlassen werden. Es wird ferner heut zu Tage wohl
kaum noch bestritten, daß das Gesetz für viele Theile unserer Provinz im höchsten Grade förderlich
wirken wird; und endlich steht es jeder Gemeinde, jedem kleinen Bezirk für sich frei, ob sie von
den Vortheilen dieses Verfahrens Gebrauch macheu wolleu oder nicht. Der Standpunkt also,
blos aus engen lokalen oder persönlichenGründen gegen die Einführung ciues folcheu Gesetzes zu
sein, verdient keine Berücksichtigung.

Ich möchte nun noch mit ein Paar Worten einem Einwand begegnen, den man ebenfalls
häufig hört. Es wird gesagt: wärmn wird nicht das Nassauische Güter-Eonsolidationsverfahrcn
pure auf unsere Provinz übertragen? Nassau ist ein Land, welches in der Eigenart der Bevölkerung
und der Verhältnisse unserer Nheiuprovinz ganz besonders nahe steht Das Nassauische Verfahren
unterscheidet sich in der Hauptsache von dein Preußischen Eonsolidationsuerfahren darin — ich
lasse hier die Normalparzelle, mit der ich mich noch am allerersten einverstanden erklären könnte,
bei Seite —daß blos einzelne Feldabthcilungenregulirt werden; diese werden wieder in verschiedene
Gewanne getheilt und die Zusammenlegung erfolgt in den einzelnen Gewannen nur für die nach
Boden, Güte und Lage vollständig gleichartigenParzellen. Die Kosten sind hier im Verhältniß
zur Größe der zusammengelegtenGrundstücke dieselben,die Wirkung und die Erfolge aber bedeutend
geringer, weil auf diese Weise viel mehr zersplitterteParzellen innerhalb des Gemeiudebezirksauf¬
recht erhalten bleiben und sogar erzwungen werden, als dies den natürlichen Verhältnissen des
Bezirks entspricht, und weil bei diesem Verfahren die Feldregulirung und die Melioration zur
Hauptfache gemachtwerden. Ich bin deßhalb der Ansicht, daß für uns der vorliegende Entwurf
vor dem Nassauischen Verfahren den Vorzug verdient, namentlich auch mit Rücksicht darauf, daß
in diefem Entwurf immer anch die Möglichkeitgelassen ist, blos einzelneTheile einer Gemeinde
in das Eonsolidationsuerfahrenzu ziehen. Damit wird die Benutzuug eines Vortheils, den viel¬
leicht Einzelne im Nassauischen Verfahren sehen, auch für uns möglich gemacht.

Meine Herren! Die rechtlichen Verhältnisse werden von anderer, jedenfalls fachverstän¬
digeren Seite vorgetragen werden. Nur auf einen Einwand möchte ich noch hinweisen, der häufig
erhoben wird, daß man nämlich befürchtet, es könnte durch das Zusammenlegungsverfahreneine
gewisse Unsicherheitin den Hvpothekenvcrhältnisseneiner Gemeinde eintreten. Ich mutz dies noch
berühren, weil, wenn die Befürchtung begründet wäre, dies ja ein so wichtiger Punkt sein würde,
daß jedes Zusammenlegungsverfahren aus diesem Gründe mit vollem Rechte bekämpft werden
mühte. Wenn man aber bedenkt, daß eine sorgfältige Vonitirung vorausgehen muß, daß nur
ganz gleichartigeGrundstücke gegeneinander vertauscht werden; wenn außerdem das Prinzip des
Gesetzes hier in Betracht gezogen wird, daß in jeder Beziehung voll und ganz das neue Grund¬
stück an Stelle des abgetretenen tritt, so ist damit, meine Herren, wohl ausreichend dargelegt,
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daß eine gefährlicheUnsicherheit für die Realberechtigten,die Hvvothekenbesitzer in keiner Weise
eintreten kann.

Ich glaube, meine Herren, wenn nur an unserm Theile, ebenso wie gestern bei einem
andern uns vorliegenden Gesetz, alles Mögliche thun, dieses Gesetz in den Hafen zu bringen,
und wenn wir uns nachher sagen können: auch wir haben auf dem diesmaligen Landtag, foweit
unfere Aufgabe reichte, an dem Zustandekommendieses Gesetzes mitgearbeitet, so werden wir mit
Genugthuung auf diefen Landtag zurückblicken können. Denn, meine Herren, wie durch das gestern
behandelte Gesetz der Creditnoth Erleichterung «erschafft werden soll, so wird durch das heute
vorliegende die ganze Wirtschaftsweise unferer kleineu, in der Gemeuglage liegenden Besitzer
außerordentlich erleichtert, und damit der landwirtschaftlichen Produktion ein großer Dienst
erwiesen werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Negierungs-Kommissarhat das Wort.
Negierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Ohne schon jetzt auf alle die einzelnen

von dem Herrn Referenten angeregten Fragen näher eingehen zu wollen, möchte ich mir erlauben,
Ihnen den thatsächlichen Verlauf eines Zufanunenlegungsverfcchrens,wie es sich in, rechtsrheinischen
Theil des Regierungsbezirks Koblenz, wo die Zusammenlegung seit 1869 in Geltung ist, vollzieht,
kurz an der Hand des vorhandenen aktenmäßigen Materials darzulegen, da eine solche Darlegung
vielleicht geeignet sein dürfte, zur Klärung der Meinungen in einzelnen Punkten beizutragen.
Die Sache, welche ich hier vorliegen habe, uud auf welche sich auch die vorliegendenAkten beziehen,
ist die Zusammenlegung der Gemarkung Hemmelzen im Kreise Altenkirchen. Nach dem Gesetz
vom 5. April 1869 wird, wie den Herren bekannt ist, die Zusammenlegung nicht sx olüoio
eingeleitet, sondern setzt einen Antrag der Beteiligten voraus; und zwar sind die Bedingungen
des Antrags in derselben Weise normirt, wie in dem den Herren jetzt vorliegenden Entwurf für
die übrigen Theile der Nheinprovinz, daß nämlich die Zusammenlegung entweder auf ganze
Gemarkungen, oder auf ganze Gemarkungsabtheilungen sich zu erstrecken hat, uud daß Voraus¬
setzung ist die Zustimmung der Mehrheit der Beteiligten, berechnet nach Fläche und Katastral-
Reinertrag.

Wenn ein solcherAntrag eingeht, so tritt die Zusammenlegung in das erste Stadium
und zwar in das Stadium der Feststellung der Zulässigkeit der Provocation. Es werden von
dem Svezilllkommissar, der mit der Leitung des Sache betraut ist, die sämmtlichenvorhandenen
Betheiligten nach dem Grundsteuer-Kataster ermittelt; sie werden sämmtlich gehört und, wenn
Widerspruch gegen die Zulässigkeit der Provocation auch nur von einem einzigen Interessenten
erhoben wird, so muh über die Begründung oder Richtbegründung dieses Widerspruchs rechts¬
kräftig, in erster Instanz dnrch die Generalkommission, in zweiter Instanz durch das Oberlandes-
Kulturgericht iu Berlin entschieden sein, bevor in der Sache weiter vorgegangen werden darf.
Also Voraussetzungder Einleitung des Verfahrens ist iu allen Fällen, daß entweder sämmtliche
Betheiligte ausdrücklichmit der Einleitung des Verfahrens sich einverstanden erklären, oder daß
die Widersprechendendurch rechtskräftige Entscheidung der Generalkommission als richterlicher
Behörde mit ihren Einwendungen zurückgewiesen sind.

Nachdemdie Zulässigkeitder Provokation festgestellt ist, tritt die Sache in das zweite
und praktisch wichtigste Stadium der Behandlung, das ist die Vermessungund die Bonitirung-
Denn diese beiden Momente bilden naturgemäß die Grundlage der ganzen späteren Operationen,
vor Allem die Grundlage des Auseinandersetzungsplauesselbst. Was die Vermessungbetrifft, so
wird selbstverständlichdas vorhandene Material, wie es namentlich im Kataster sich darbietet,
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benutzt; es wird in dieser Beziehung eine örtliche Prüfung über die Richtigkeit der Karten ver¬
anstaltet. Erweist sich das Material, wie es leider öfter der Fall ist, als für die Zwecke des
Nuseinandersetzungs-Vcrfahrensnicht hinlänglich genau, so wird entweder die vorhandeneKataster-
karte nach der Wirklichkeitrektifizirt, oder es tritt eine Neuvermessungein. Die Kosten dieser
Neuvermessungsowohl wie der Vonitirung fallen, um das gleich vorweg zu bemerken, unter das
von dem Herrn Referenten bereits bezeichnete Pauschquantum, welches von den Interessenten
erhoben wird; besondereKosten für die Vermessungund Vonitirung werden nicht erhoben.

Was die Vonitirung betrifft, so erlaube ich mir mit ein Paar Worten darauf einzu¬
gehen. Es ist vielfach der Einwand erhoben worden, daß eine sachgemäßeVonitirung zu dem
Zwecke, um auf Grundlage der Vonitirung einen Umtausch von Grundstücken vorzunehmen, sich
unter den RheinischenVerhältnissen bei den stark wechselnden Vodenuerhältnissen, bei der ver¬
schiedenen Lage der Grundstückeauf der nördlichen oder südlichenSeite eines Verges u. s. w.
kaum durchführen lassen werde; und es ist namentlichauf die Grundsteuer-Einschätzungexemplisizirt
worden, die in vielen Punkten ja zweifelloszu unrichtigen Ergebnissenim einzelnen geführt hat.
Ich möchte mir erlauben, zu betonen, welches die fuudamcutalen Unterfchiedesind in der Art
und Weise der Vonitirung, wie sie bei der Grundsteuer-Einfchätzunggefchieht und für die Zwecke
der Grundsteuer-Einfchätzungmich vollständig ausreichendist, und bei der Vonitirung, wie sie zu
dem Zwecke der Zusammenlegung geschieht. Bei der Grundsteuer-Vonitirung kommt es nur darauf
an, den vorhandenen Besitzstandeines Interessenten im Ganzen richtig einzuschätzen.Wenn also
beispielsweise ein Besitzer eine Parzelle in der Größe von 20 «, hat, und die eine Hälfte der
Parzelle gehört in die vierte, die andere in die sechste Klasse, so würde man für die Zwecke der
Grundsteuer-Einschätzungvollständig korrekt handeln — und das geschieht alle Tage — das ganze
Grundstückohne weitere Theilung in die fünfte Klaffe einzuschätzen.Damit zahlt der Besitzer so
viel Grundsteuer, wie er nach Beschaffenheit seiner Parzelle im Ganzen zu zahlen hat. Es tritt
also bei der Grundsteuer eine Kompensation des schlechten Landes mit den: guten Lande ein,
vorausgesetztuatürlich, daß das Land demselben Besitzergehört. In Folge dessen sind die Tages¬
leistungen der Boniteure bei der Grundsteuer-Einschätzungviel größer. Während bei Zusammen¬
legungen, namentlich im rechtsrheinischenTheil des Regierungsbezirkes Koblenz, es schon eine
ziemlichstarke Leistung ist, wenn die beiden Boniteure ^0 bis üu Morgen in einem Tage schätzen,
ist bei der Grundsteuer eine Leistung von 15U bis 200 Morgen nichts Ungewöhnliches, Es wird
also bei der Bonitiruug zum Zwecke der Zusammenlegungauch innerhalb der einzelnenParzellen
sür jedes Stück mit der grüßten Genauigkeit und Sorgfalt der Vonitiruugswerth festgestellt.
Wenn die Herren die Güte haben wollen von der vorliegenden Karte von Hemmelzen Einblick
zu nehmen — die Bonitirungs - Abschnitte sind daselbst mit rothen Linien gezeichnetund die
Nonitirungsklassenmit rothen Zahlen eingetragen — so werden Sie sich überzeugenkönnen, wie
unregelmäßig die Nonitirungs-Abschnitteauf der Karte sich darstellen, wie z. N. die spitzen Ecken
aus der sechsten Klasse in die fünfte einfpringe», mit welcherSorgfalt alfo zu Werke gegangen
sein muß.

Die Boniteure werden von den Interessenten aus der Zahl der von der General-Konnnission
bestellten Kreisuerordneten gewählt. Nach Beendiguug der Vermessung und Vonitirung werden
die Resultate derselbenden Interessenten vorgelegt, und zwar erhält jeder Interessent einen Extrakt
über seinen speziellen Besitz, also über die Grüße und den Neinertrag, der bei der Vonitirung
sich ergeben hat, und außerdem wird das ganze Vermessuugs- und Nouitirungs-Kataster, in welchen!
für alle einzelnen Parzellen die Grüße und Vonitirung nachgewiesenwird, bei dem Gemeinde-
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Vorsteher ausgelegt, um Jedem Gelegenheit zu geben, sich zu überzeugen, daß die Einschätzung
auch bei seinem Nachbar richtig vorgenommen worden ist. Wird von Seiten der Interessenten
Widerspruch gegen die Vonitirung erhoben, und gelingt es den: Kommissarnicht, den Widerspruch
in Güte zu beseitigen, so tritt ein schiedsrichterliches Verfahren ein. Die Schiedsrichter werden
von den Interessenten gewählt; der Kommissar oder Landrath entscheidetals Obmann über die
Nichtigkeitoder Unrichtigkeitder Einwendungen, und das Vermessungs- und Bonitirungs-Katafter
wird dementsprechend berichtigt.

Denjenigen Interessenten, und das noch hervorzuheben ist wohl nicht unwichtig, —
die in dem Termin zur Vorlegung des Vermessungs-und Vonitirungsregisters nicht erscheinen,
bleibt es immer unbenommen, ihre Einwendung gegen die Vonitirung in einem späteren Stadium
des Auseinandersetzungsplanesvorzubringen. Wenn durch die Anerkennung der Vermessungund
Vonitirung die Grundlagen für den Auseinandersetzungsplangeschaffen sind, so nimmt die Sache
ihren weiterenFortgang, es wird der Auseinandersetzungsplanaufgestellt. Ich brauche die Grund¬
züge nur kurz anzugeben. Es wird naturgemäß zuerst ein zweckmäßiges Wegenetz angelegt, in
dieses Wegenetz werden die Pläne der einzelnen einrangirt, so daß jeder einen fahrbaren Zuweg
hat. Es wird auf die Wünsche der Interessenten betreffs der Lage ihrer Abfindung so viel
Nücksicht genommen, wie nach Lage der Sache genommen werden kann, namentlich wird ein
besonderer Termin angesetzt, in welchem die Interessenten ihre Planwünsche darzulegen Gelegenheit
haben, und, um das noch nachzuholeil, es werden bei Einleitung des Verfahrens von den
Interessenten zur Vertretung ihrer Rechte Deputirte gewählt; diese betheiligen sich ebenso bei der
Vonitirung mit Auskunftserthcilnng, als sie bei Festsetzung des Wegenetzes, des Grabennetzes :c.
zugezogen werden. Dieser Auseinandersetzungsplan,meine Herren, ist in Wirklichkeit weniger ein
Plan, als ein Rezeß. In dem Anseinandersetzungsplan,der hier vorliegt, ist nach einer Einleitung
zunächst die Sollhabenbcrechnung,die Forderung jedes einzelnenInteressenten nach Geld berechnet,
aufgestellt. Der folgende Theil ist die Planberechnung, bei welcherzahlenmäßig jedem einzelnen
Interessenten für das ihm zustehende Sollhaben eine Absindung zugewiesenwird. Dieser Aus-
einandersehnngsplan wird in derselben Weise, wie das Vonitirungsregister unter Ertheilung von
Extrakten an die einzelnen Besitzer und sorgfältiger Ausweisung der Pläne an Ort und Stelle
den Interessenten vorgelegt, und die Sache tritt damit auf's Neue in ein Stadium, in welchem
etwaige Einwendungen, welche gegen das Verfahren geltend gemacht werden können, im Rechts¬
wege zur Erledigung kommen. Es ist hier wieder die Lage dieselbe, wie bei dem Einleitungs¬
verfahren; der Auseinanderfctzungsplllnmuh von allen Interessenten anerkannt werden, ehe das
Verfahren weiter gehen kann, oder wenn Einwendungen dagegen erhoben werden, so entscheidet
hierüber wieder richterlichdie General-Kommission,in zweiter Instanz das Obcr-Landestulturgericht.
Mit der Ausführung des Auseinandersetzungsplanes,welche entweder, wenn Widerspruch gegen
den Plan erhoben ist, durch die General-Kommissionfestgesetzt oder welche sonst von den Parteien verein¬
bart wird, tritt sowohl nach dem Gesetz für Ehrenbreitstein, wie nach dem der hohen Versammlung
vorliegenden Entwurf der Zeitpunkt des Eigenthumsübergangs nach den neuen Plänen ein, und
damit ist materiell die Sache für den einzelnen Besitzer im Wesentlichenbeendigt; es folgt der
formelle Abschlußdes Verfahrens im Nezeß. Dazu ist nothwendig, daß zunächst die Legitima¬
tionen sämmtlicherbetheiligten Interessenten in Ordnung gebracht werden, was, wenn es sich um
den Besitzstand von vielen Hunderten einzelner Parzellen handelt, seine große Schwierigkeit hat.
Es wird in dem Nezeß für jedes einzelne alte Grundstück nachgewiesen,welche Absindung an
Stelle desselben getreten ist, so daß damit die Möglichkeitgegeben ist, die vorhandenenRealrechte,
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die an der alte» Parzelle bestanden haben, ohne weiteres auf das Aeqnivalent, welches als Ab¬
findung dafür gegeben ist, übergehen zu lassen. Der Nezcßaufstellunggeht voraus die Berichtigung
des Katasters und in dem Rezeß werden die neuen Pläne in katastermäßiger Bezeichnungnach¬
gewiesen. Dazu sind vielfache geometrifche Arbeiten nöthig, die noch bestehen bleibenden Beschrän¬
kungen und Servituten werden rezehmäßig aufgenommenu. f. w., und die Schwierigkeiten,meine
Herren, die hierin liegen, verschuldenes in der Regel, daß der Zeitraum zwischen der Aufstellung,
Vorlegung und Anerkennung des Auseinandersetzungsplanesund der Vorlegung des Nezesses kein
ganz unerheblicherist. (5s gehen in der Regel dreiviertel Jahr, ein Jahr, sehr vielfach auch eine
längere Zeit darüber hin, aber, wie gesagt, meine Herren, materiell ist mit der Ausführung des
Auseinandersetzungsplanesfür die Interessenten die Sache erledigt.

Die Zwischenzeit von der Ausführung des Planes bis zu der Nezehbestätigungresp.
Aufstellung, hat für diejenigen Provinzen, in denen gerichtliche Grundbücher bestehen, gewisse
Mßstände, weil vor Berichtigung des Katasters keine Disposition über den neuen Abfindnngsplan
möglich ist; das darin liegende Bedenken kann am Rhein, 100 gerichtliche Grundbücher nicht
vorhanden sind, nicht weiter entstehe». Nach dieser Richtung hin wird sich das Verfahren in
der Rheinprouinz leichter durchführen lassen, als beispielsweise im RegierungsbezirkCassel, in
welchem schon jetzt die Hypothekeilbücherdie Katastcrbezeichnungenthalten und die Vcränßerung
erst möglich ist, wenn dieselben nach Maßgabe der neuen Abfindung berichtigt sind. Meine
Herren! Rachdem der Rezeß aufgestellt ist, wird er in derselben Weise wie der Auseinander-
setzungsplan vorgelegt, und in derselben Weise werden wieder etwaige Beschwerdendurch die
richterlicheEntscheidungder Generalkommission,des Ober-Landesgerichts resp, des Reichsgerichts,
soweit eine Nichtigkeitsbeschwerde in der Revision möglich ist, definitiv zum Austrag gebracht.
Die Sache hat damit ihren Abschluß.

Um auf die vorliegende Sache etwas naher einzugehen, möchte ich mir Folgendes zu
bemerkengestatten: Die Provokation in dieser Sache war am 8. Juli 1878 gestellt, die Ausführung
des Auseinandersetzungsplanes ist in: Herbst 1880 erfolgt, also zwei Jahre später, die Nezeß-
aufstellung im Jahre 1883. Die Größe der ganzen Gemarkung beträgt 179 Ii, betheiligt sind
78 Interessenten, davon ein größerer Grundbesitzer, die übrigen bäuerliche Besitzer,die Zahl der
alten Parzellen betrug nach einer Schätzung, die ich nicht ganz genau habe machen können — das
Material liegt mir erst seit heut' früh vor — zwcitanfend, die Zahl der neuen Pläne excl. Wege
und Gräben 393. Was die Kosten betrifft, fo hat deren Festsetzung bisher noch nicht stattgefunden.
Die Kosten können nämlich nach dem Kostengesetz von der Generalkommissionerst nach dem
endgültigen Abschlußdes Verfahrens festgesetzt werden, und dieser Abschlußist noch nicht erreicht,
da der Rezeß wegen einiger Legitimationsmängel noch nicht hat bestätigt werden können. Die
Festsetzung der Kosten hängt übrigens, wie der Herr Abgeordnetevon Heister richtig bemerkt hat,
nicht von: alleinigen Ermessen der Behörde ab, sondern das Gesetz vom 24. Juni 1875 führt
bestimmte Pauschsätzeein, in inaximo 2? M. in iniuimo 3 M., in der Regel 12 M. pro Hektar.
Ich glaube, der Herr Abgeordnetevon Heister hat bereits hervorgehoben,daß dies nicht sämmtliche
Kosten sind, die den Interessenten durch die Zusammenlegungerwachsen. Wenn außer der einfachen
Zusammenlegung, wie dies gerade erwünscht ist, Meliorationsanlagen, Wege, Gräben u. s. w.
angelegt, Wassergcnossenschaften u. s. w. gebildet werden, so gehen Meliorationskosten nebenher,
welche die Interessenten tragen müssen und auch tragen können, da sie, wenn sie rationell verwendet
sind, wie alle Meliorationskosten,sich verzinsen. Diese Kosten fallen also nicht unter die eigentlichen
Zufammenlegungskosten.
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Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesmth Küster: Meine Herren! Dem Vortrage der beiden geehrtenHerrn Vorredner

habe ich nur sehr wenig hinzuzufügen. Sie werden aus dem Referat, das Ihnen zugestellt worden
ist, entnommen haben, daß der Provinzial-Verwaltungsrath sich hinsichtlichder Bedürfnißfrage
und des von dein Zusammenlegungsgesetzzu erwartendenNntzens auf den Standpunkt gestellt, den
Herr von Heister Ihnen bereits mitgetheilt hat; nur hat der Provinzial-Vcrwaltungsrath geglaubt,
zwei bestimmte Punkte ganz besonders betonen zu sollen. Der eine Punkt betrifft die Klärung
der Rechtsverhältnisse, die Verhütung der Prozesse, welche erreicht wird, wenn ein Zusammen¬
legungsverfahren durchgeführt ist. Meine Herren! Die Nechtsanwälte wissen sehr genau, daß die
meisten Prozesse auf dem Lande dadnrch entstehe», daß die Wegeverhältnisfe nicht in Ordnung
sind, daß die Grenzen nicht ersichtlich sind oder nicht innegehalten werden, und ein Streit giebt
dann den andern. Dadurch aber, daß das Zusammenlegungsverfahren die Parzellen vollständig
in Ordnung bringt, daß es da, wo sie ineinandergeschoben durcheinanderliegen, dieselben vollständig
abtrennt, nebeneinander legt, alle auf einen Weg hinauslanfen läßt, die Ve- und Entwässerungs-
verhältnisse regulirt, wird nicht nur eine größere Ausnutzung möglich, sondern die Rechtsverhältnisse
werden auch viel klarer und besser, es wird dadnrch gerade dem kleinen Grundbesitzerjeder Anlaß
genommen, möglicherweisein Uneinigkeit mit dem Nachbar zu leben. Als zweiten Punkt hat
der Provinzial-Vcrwaltungsrath ganz besonders hervorgehoben, den bereits Herr von Heister
gestreift hat: die Meliorationen. Wir haben in den letzten Sitzungen des Provinzial-Verwaltungs-
raths wiederholt Fälle gehabt, daß Meliorationen unausführbar wareu, weil eine Zusammenlegung
nicht stattgefunden hatte. Meine Herren! Sie haben in dein Referat ein Beispiel gelefen, das
aus dem Kreise Waldbroel gegriffen ist, und das grade in derselben Sitzung zur Verhandlung
kam, in welcher über das Zusammenlegungsgesetzberathen wnrde: in einer kleinen Gemeinde
besaßen 30 Personen zusammen 4 K in 86 kleinen Parzellen; es sollte dort meliorirt werden,
es konnte aber absolut nicht meliorirt werden, weil die Parzellen so in einander geschoben sich
vorfanden, daß es schlechterdingsunmöglich war, ordentlicheWege, eine ordentliche Ent- und
Bewässerung eintreten zu lassen, es sei denn, daß vorher ein Zusammeulegungsverfahrendiese
Uebelständebeseitigt hätte. Kürzlich hat sich bei einer Konferenz,welche mit Hypothekenbewahrern
hier im Hause stattgefunden, ergeben, daß in einein anderen Kreise Obligationen aufgenommen
worden sind, in welchen für fage und schreibe 500 M. dreihundert kleine Parzellen verhyuothezirt
wurden, und das ist nicht das einzige Mal der Fall, fondern der Hypothetenbewahrer hat uns
die Versicherungabgegeben,daß in der dortigen Gegend dutzende solcher Fülle vorliegen. Die Mög¬
lichkeit, in einer Gemeinde, in der '600 kleine Parzellen einem einzelnen Besitzer gehören,
zusammenlegenzu können, dürfte Vortheile bringen, die nicht zu verkennen sind und bestimmen
»Nüssen, das Gesetz anzunehmen.

GestattenSie mir einige wenige Bemerkungenüber den Inhalt des Gesetzes. Sie werden
gefunden haben, daß die Ueberfchrift des vorliegenden Gefetzentwurfes nicht übereinstimmendist
mit der Ueberfchriftder Entwürfe, die bereits früher durch die Presse publizirt worden sind, und
die sich theilweise in dein Referat, das Ihnen mitgetheilt worden ist, reproduzirt finden. Die
frühern Entwürfe gingen von der Ansicht aus, eine vollständige Abänderung in den Gemeinheits-
theilungssachen und Ablösungssachen ans dein rechte,: wie auf dem linken Rheinufer eintreten
zu lassen. Mit Recht haben sich diejenigen Korporationen, welche sich mit der Rechtspflege
befassen, dagegen ausgesprochen, ebenso andere Korporationen und insonderheit die Grundbesitzer,
sie haben erklärt, daß, diese Gesetze attaquiren zu wollen, keine Veranlassung vorliege, und daß
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es viel zu tief in die bestehenden Rechtsverhältnisseeingreifen heiße, wenn man in einem solchen
SondergesetzeAbändernngen und Umwälzungenganzer Rechtsgebietehervorbringen wollte. Diesen
berechtigten, Wünschen ist der gegenwärtige Entwurf nachgekommen,und das Mißtrauen, welches
uicht mit Unrecht von vielen Seiten den Entwürfen entgegen getragen worden ist, ist dadurch zum
Theil beseitigt, daß wir es gegenwärtig ausschließlichmit einem Zusammenlegungsgesetzzu thun
haben. Also die sämmtlichen Verordnungen über Gemeinheitsthcilung,die Ablösungvon Reallasten
und so weiter, wie sie nach dem Gesetze vom 19. Mai 1851 oder nach dem Verfahrensgesetz
auf den, linken Nheinufer gegeben sind — es sind dies verschiedene Gesetze, deren Verschiedenheit
mit der verschiedenenNatur der Reallasten :c. auf den beiden Rheinufern zusammenhängt —
bleiben bestehen;an diesen Bestimmungen wird nicht gerührt; nur in soweit, als die zusammen¬
zulegendenGrundstückemit Nutzungsberechtigungen:c. belastet sind, die bei der Zusammenlegung
durchaus abgelöst werden müssen, soll das Gesetz zur Anwendung kommen,außerdem nach 8. 18
des Entwurfes wenn die Interessenten die Theilungen und Ablösungen in Verbindung mit der
Zusammenlegung wünschen. Also, in einer sehr großen Zahl von Theilungen und Ablösungen
kommt das Gesetz nicht zur Anwendung, und den berechtigtenEigenthümlichkeitendes Rheinischen
Rechtes wird insofern Rechnung getragen, als das Gesetz nur die Zusammenlegung zum
Gegenständehat.

Meine Herren! Gestatten Sie mir schließlich noch ein Wort zur Klarstellung der Natur
der Zusammenlegung. Der Schwerpunkt der ganzen Zusammenlegnng liegt darin, daß Eigen¬
thümer, die in einem bestimmten Bezirk verschiedene Parzellen besitzen, welche durcheinanderliegen,
nachdem alles zusammengeworfenist, für ihre bisherigen Parzellen Anweisung erhalten, sei es in
einem Grundstück,sei es, je nachdem es die Boniteure bestimmt haben, in verschiedenen Grund¬
stücken, aber immerhin dein wirthschaftlichen Interesse entsprechend;dadurch wird das sogenannte
Abfindungsgrundstückderartig an Stelle des alten Grundstücks geschoben,daß fingirt wird, er
habe immer nur dieses eine Abfindungsgrundstückbesessen und sei ein Besitzerdes anderen Grund¬
stücks gewesen. Dadurch schieben sich alle Hypotheken, alle Nesiliationsansprüche, alles, was
irgendwie dinglicher Natur ist, von dem alten Grundstück auf das Abfindungsgruudstücküber,
so daß es vollstäudig an Stelle des anderen tritt; iu hypothekarischer Hinsicht wird gerade dieselbe
Sicherheit oder Unsicherheitbleiben, wie sie auch bereits vor der Zusammenlegung existirte. Ich
werde eventuell später noch Gelegenheithaben, bei den einzelnen Paragraphen auf das Juristische
zurückzukommen;dagegen dürfte es wohl nicht als nothwendig erachtet werden, daß ich wieder¬
hole, was ich bei der gestrigen Berathung des Erbrechts und die Hypothekenbetreffend, Ihnen
vorgetragen habe; Sie finden es auch in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths fo
ausführlich dargestellt, daß ich Sie wohl der Mühe überheben kann, mich darüber anzuhören.

(Der Vice-Landtags-Marfchall übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Lllndtags-Marschllll: Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Meine Herren! Sie haben von den drei Rednern, welche eben

gesprochen haben, zunächst die Darstellung der Wichtigkeitdes Gesetzes vom landwirthschaftlichen
Standpunkte gehört, an zweiter Stelle ist Ihnen auseinandergesetzt worden, wie eine solche
Zusammenlegung stattfinde, und an dritter Stelle ist die juristischeBedeutung des Gesetzes dar¬
gelegt worden. Gestatten Sie mir, meine Herren, daß ich theils zur prinzipiellen Frage spreche,
theils zur Geschäftsordnung Ihnen einen Vorschlag mache.

Meine Herren! Der Hauptpunkt, in welchem ein prinzipieller Gegensatz, wie ich weiß
und wie Sie alle wissen, in dem Landtage besteht, ist die Frage über die Art und Weise, wie
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der Antrag auf Konsolidation gestellt werden soll. Ich muh das aus der zukünftigen Debatte
über tz. 1 herausgreifen, um Ihnen meine VorsüMge zu präzisiren. Meine Herren! Aus welchen
Gründen entsteht bei Manchem der Wunsch, daß neben den den Grundbesitzern,wenn über sie der
Zwang zur Zusammenlegung ausgeübt werden soll, im Gesetzentwurfgeboteneu Sicherheiten auch
noch die Mehrzahl der Grundbesitzereingesetztwerden soll? Meine Herren! Die Gründe, aus
welchendieser Wunsch entsteht, sind sehr verschieden.Bei den Einen entsteht dieser Wunsch, weil
sie aus ihren lokalen Verhältuissen heraus sagen: wir mühten diese Sicherheit haben, um nicht
auf der ciueu oder anderen Weife majorisirt zu werden, bei den andern — ich darf's wohl
fagen — weil sie die Zusammenlegung überhaupt uicht haben und durch möglichst viele Vedin-
gungeu und Viukulationen den Gesetzentwnrf auf die Seite geschoben sehen wollen. Herr Graf
Wilderich von Svee fchüttelt mit den: Kopfe, aber ich glaube, dah dies zwar nicht bei ihm, aber
bei Manchem doch der Grund ist. Meine Herren! Wir haben im Prouinzial-Verwaltnngsrath die
prinzipielle Frage auf das eingehendste überlegt, wie Sie aus dem, was der Provinzial-Verwal-
tungsrath iu seinem Referat zu §. 1 auseinanderfetzt, ersehen, ob nicht auch die Bestimmung,
dah die Mehrzahl der von der Zusammenleguug betroffenenEigenthümer einen desfallsigen Antrag
zu stellen hätte, in den Gcfctzentwurfaufgenommenwerden solle. Meine Herren! Ich meine, wenn
es sich am Ende gerade um diesen Punkt drehen sollte, ob ein solcher Entwurf für unsere
Provinz praktisch werden soll, so hielte ich es für das Beste, dah wir die Entscheidung dieser
Frage hinausschöben,bis wir das ganze Gesetz in allen seinen Wirkungen, in feiner ganzen recht¬
lichen Bedeutung für den einzelnen Eigenthümer kennen gelernt haben und zwar hier in dieser
Versammlung,nicht nur durch unser eigenes Studium. Deshalb möchte ich Ihuen vorschlagen, daß
wir in der Generaldebatte die Frage hinsichtlich der Mehrzahl der vou der Zusammenlegung betrof¬
fenen Eigenthümer wohl jetzt besprechen und überlegen, aber nicht jetzt, wenn ich so sagen darf,
gewissermaßen in einer vorgefaßtenMeinung znr Abstimmungüber diese Frage schreiten, sondern daß
wir erst das ganze Gesetz kennen lernen und erst dauu an letzter Stelle über diese Frage entscheiden.
Meine Herren! Ich stelle also einen Autrag dahin, nachdem ich ihn so begründet habe, dah wir
in der Generaldebatte zwar über die Frage der Eiufügung der Mehrzahl der Besitzer in die
Vorbedingungen sprechen, daß wir aber eine Entscheidung in dieser Frage erst an letzter Stelle
eintreten lassen, nachdemwir die sämmtlichenParagraphen des Gesetzes kennen gelernt, nachdem
wir die Vorschlägedes Provinzial-Verwaltnngsraths durchgesprochen und nachdemwir vor Allem
auch die Vertreter des Herrn Ministers für landwirthschaftlichcAngelegenheitenin allen einzelnen
Punkten gehört haben. Dies ist mein Vorschlag.

Vice-Landtags-Marschall: Den Vorschlag Seiner Durchlaucht, des Fürsten zur
Geschäftsordnunghaben Sie gehört, sind Sie damit einverstanden, daß danach verfahren werde?
— Herr Freiherr Felix von Los hat zur Gefchiiftsordnungdas Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix vonLoö: Meine Herren! Ich möchte zur Geschäftsordnung
mir den Vorschlag erlauben, daß über diesen Geschäftsordnuugsautrag jedenfalls erst dann
abgestimmt wird, wenn wir die Generaldebatte geschlossen haben, denn dann erst werden wir uns
hierüber ein klares Bild machen können.

Vice-Landtags-Marschall: Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Ich bin damit ganz einverstanden.
Vice-Landtags-Marschall: Wir fahren in der Generaldebatte fort. — Herr Graf

Wilderich von Svee hat das Wort.
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Abgeordneter Graf Wilder ich von Svee: NachdemSeine Durchlauchtbereits gesagt
hat, daß ich mich gegen den Ausdruck,den er benutzt hat, verwahrt habe, daß Einzelne wenigstens
die Absicht hätten, dnrch möglichst viele Bedingungen den Gesetzentwurfauf die Seite zu schieben,
bin ich natürlich provozirt, auf diesen Vorwurf sofort einzugehen. Ich werde dem durch die
Begründung meiner Ansicht entschieden widersprechen, und ich glaube, daß ich in der Lage bin,
den Beweis des Gegentheils zu erbringen. Das Bedürfniß, welches wir fühlen, ist das Bedürfniß
nach einein Gesetz, durch welches der Mehrzahl der Besitzer einer ganzen Feldmark, Flurabtheilung
oder Gemarkung, wie Sie es nennen wollen, oder einzelner Theile derselben, die Möglichkeit
gegeben wird, die Minderheit zn einer wirthschaftlichzweckmäßigen Eintheilung, verbunden mit
der Anlage ordentlicherWege, Ve- und Entwässerung zn zwingen. Das Bedürfniß ist überall
hervorgetretenund wird überall anerkannt, dagegen macht sich ein ganz gewaltiger Widersprnchgegen
ein Gesetz geltend, welches nur die Zusammenlegnng betrifft. Man ist der Ansicht, daß ein
solches Gesetz den Eigenthümlichkeitenund der historischen Entwickelung uuserer Provinz vollkommen
in's Gesicht schlägt, daß ein Gesetz, welchesals Hauptzweck die bloße Zusammenlegung verfolgt,
unferen Verhältnissen nicht entspricht. Dagegen glaube ich, daß eine starke Stimmung dafür
besteht und daß überall mit Freuden zugestimmt werden würde, wenn behufs wnthschaftlicherer
Benutzung der Gemarkungen eine Zusammenlegung der Grundstücke, verbunden mit Negulirung
der Hufuhrwege, Ne- und Entwässeruug vorgenommenwürde. Bei dieser Gelegenheit kam haupt¬
sächlich zur Sprache, daß möglicherweise 2 oder 3 Besitzereiner Gemarkung, besonders wenn wir
auch aussprechen,daß die Zusammenlegungin einzelnen Theilen der Gemarkung möglich sein soll,
die anderen kleinen Leute durch ihren Besitz vollständigmajorisiren könnten. Es gibt Gegenden,
in denen «/. oder °/« einer Gemarkung oder eines Theiles einer Gemarkung nn Besitze eines
Einzelnen sind der also in der Lage wäre, eine ganze Gemarkung vollständig umzuwerfen.
Gegen eine fo'lche Majorisirung geht die Stimmung ganz bedeutend, mau will unter jeder
Bedingung das Mitsprechen der Majorität der Besitzer. Ich bin in sehr vielen Theilen der
Meinprovinz in der Lage gewesen,mich über diese Frage zu befprechen. Ueberall ist man mir
in jeder Weise entgegengekommen,sobald es hieß, es foll die Flur regulirt werden, daß wir
wieder auf unfere Grundstücke hinkommen können, daß wir Be- und Entwässerung bekommen;
überall hat man mir gesagt: mit Freuden würden wir das thun, aber wir wollen mitsprechen
wir wollen nicht von dem Willen eines Einzelnen abhängig sein. Ich nwchte soweü gehen, daß
ich sage wenn wir ein Gesetz bekommen, nach welchem nur der Besitz entscheiden soll, so nnrd es
ein Gesetz sein, das ans dem Papier steht, und nirgends zur Anwendung gebracht werden kann
und darf denn derjenige, der anfangen wollte, würde eine vollständige Revolution in semem Orte
hervorbringen und mit seinen Nachbarn in Widerspruchgerathen, während umgekehrt, wenn die
Majorität entscheidet, wenn die übrigen mitgehört werden, ein solcher Zudrang sem wird, daß
die Generaltommissionkaum im Stande sein dürfte, den Anforderungen zu entsprechen. Ich bin
sehr viel herumgekommen,e. ist beinahe keine Flm, in der nicht das Bedtirfniß ein sehr dringendes
ist aber alle sagen- wir wollen gern mitsprechen. Dann bekommen Sie nn Augenblick Mehr¬
heiten dazu zusammen, die Lente geben ihr Eigenthum freudig dazu her, aber nicht wenn sie
gezwungen werden sollen oder auch um in diesen, Gedanken sich wissen. Wenn Durchlaucht
vorhin sagte es sei dies für Einzelne ein Grnnd, um das Gesetz bei Seite zu schieben, so mochte
ich darauf antworten- die kleinen Leute geben auf die Theilung des Grundbesitzes so viel, weil
sie am ganzen Nhein glücklicherweisenoch an ihrem Grund und Boden hängen. Dadurch kommt
es, daß die Leute bei Erbtheilnngen sagen: wir wollen an dem Grundstück, das nns von dem
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Vater und Großvater überkommen,unsern Antheil haben. Ein solches Gefühl muh man ehren,
ich glaube, wir müssen daran anknüpfen und fagen: ihr sollt eure Sache behalten, weil ihr so
anhänglich feid, wir wollen nur reguliren, wo ihr selbst es nöthig haltet. Ich glaube, wenn man
soweit gehen würde, bei der starken Abneigung gegen ein solches Gesetz es mit Zwang durchzu¬
führen — es ist ja möglich, daß man ein paar Jahre durchfetzt,weil man die Gewalt hat —
so führen Sie die Grundbesitzeram Rhein der Sozialdemokratie zu, wo man sie jetzt glücklicher¬
weise noch nicht findet. Das würde die Folge davon fein, wenn Sie das jetzige Gesetz mit
Zwangsmaßregeln durchführen und die Leute felbst nicht mitfprechenlassen.

Dann habe ich die Klarstellung der Wege in diesem Gesetzentwurfvermißt. Wir leiden
in diefer Beziehung an ganz gewaltigen Uebeln. Außer den, der Gemeinde gehörigen, dem
öffentlichen Verkehr bestimmten Wegen, existiren viele Wege, für welche die Öffentlichkeit d. h.
das Benutzungsrechtfür Jedermann, ohne Rücksicht auf Eigenthum uud Unterhaltung beansprucht
wird. Ferner viele, deren Natur d. h. das Benutzungsrecht und Unterhaltungspflicht im dunkeln
liegt, die oft um wenige Schritte einen andern Weg abkürzen, oft die Fluren fo willkürlich
durchschneiden,daß deren Benntzung sehr behindert wird, oft fast parallel zum felben Ziele führen,
alfo überflüssig sind, wogegen die geeignetenWege zur Benutzung der Fluren fehlen. Es müßten
doch überall die für die Benutzung von Jedermann bestimmten nothwendigen Wege ihrer Natur
nach festgesetzt werden; daneben müßten auch die, außer diesen, noch von bestimmten Kategorien
von Leuten z. V. Wirthschaftswegevon Adjacenten :c. oder von einzelnen Privaten zu benutzenden
Wege (vom öffentlichen Verkehr ausgeschlossenen)als solche bezeichnet sein, um dem so oft vor¬
kommenden Unfuge der Öffentlichkeit gerade auf diefen Wegen vorzubeugen.

Die Öffentlichkeit der Wege wird ja von der Negierung erklärt, hängt alfo von der
momentanen Auffassnngeiner BeHürde ab. Es wäre dringend zn wünschen, daß in einem solchen
Gesetz zugleich im selben Verfahren klar gestellt werde, was ein öffentlicherWeg ist, wie er
behandelt werden und wir er unterhalten werden soll. Das ist ein dringender Wunsch, der mir
von vielen Seiten ausgesprochenwurde. Jetzt ist der Zustaud der: wenn irgendwo eine Beschwerde,
mitunter ein als öffentlichesaufgebaufchtes Privatinteresse besteht, weun es sich um einen Weg
in irgend einer schönen Gegend handelt, auf dem die Leute viel und gern laufen, fo wird der
Antrag an die Regierung gestellt: Der Weg muh öffentlichwerden, denn da ist das oder jenes
Interesse oder ein schöner Aussichtspunkt. Gleichwohlmüssen aber die Adjacenten die Unterhaltung
besorgen, denn wird ein Weg für einen öffentlichenerklärt, fo foll das weder Eigenthums- noch
Unterhaltungsfrage berühren. Niemand wird gerne die Unterhaltung übernehmen. Die Kommunen
werden sich hüten neue Lasten zu übernehmeil; wenn sie gefragt werden, werden sie Nein sagen.
Aber auf die Privatleute wird nicht Rücksicht genommen, sie müssen den Weg unterhalten wie
bisher, er mag öffentlich erklärt werden oder nicht. Es ist dann Sache der Polizei, zu bestimmen,
in welchem Zustande der Weg sein muß. Ich kaun nach der jetzigen Lage als Besitzer gezwungen
werden, eine vollständigeKiesstraße anzulegen. Dagegen besteht aber große Abneigung im Land¬
volte. Man sagt: wo ein öffentlicher Weg ist, muh auch eine öffentliche Korporation sein, welcher
die Unterhaltung obliegt, welcher dann bei Beurtheilung der Nothwendigkeit eine entscheidende
Mitwirkung gesichert sein muß. Auch die Öffentlichkeit der Natur der anderen Wege muß ebenso
klar gestellt fein, und das ist nach meiner Auffassung bei einem solchen Verfahren ganz gut
möglich. Ich weiß nicht, ob diefe Auffassung richtig ist, ich bringe es aber zur Sprache, weil
diese Wünsche vielfachgeäußert worden sind.



Ferner wird gewünscht,daß, wo ein solches Verfahren besteht, auch die Kosten klar sein
sollen. Ich glaube, daß sie es nach dem 1880 er Gesetz ziemlich sind; aber es wird dringend
gewünscht,daß die Kosten im Gesetz selbst klargestelltwerden, damit kein Zweifel darüber bestehe.
Desto leichter werden die Leute sich darauf einlassen, wenn deutlich gesagt werden kann, welches
die Generalkostensind und welchesdie Spezialtosten.

Dann fehlt aber eine Instanz, welche das Jahr 1851 uns gebracht hat. Das ist die
Instanz der freiwilligen Zusammenlegung; der Freiwilligkeit. Die wird hier im ganz großen
Maßstabe gewünscht. Die meisten Fälle werden sich auf diese Art erledigen, fobald das Verfahren,
welches das 1851er Gefetz vorfchreibt, alfo das Einigungsuerfahren, vorausgeht. Erst wenu
dies nicht zu Stande gekommen, wenu Streitpunkte sich erhoben haben, dann erst könnte das
andere Verfahren eintreten. Wenn ich es alfo kurz zusammenfasse,meine Herren, fo sage ich:
das Bedürfniß eiuer Zusammenlegungals solches wird nicht so stark anerkannt, wie das Bedürfniß
einer klaren Ordnung unserer Fluren und Wege, verbunden mit der Zusammenlegung. Wir
wünschen als Erstes die Klarstellung der Fluren und damit verbunden die Zusammenlegung;
dann die entschiedene Mitwirkung der Interessenten, sowohl bei dem Verfahren, als nachher bei der
Vorlage an die Gemeindevertretung,damit, wenn noch irgend etwas dunkel ist, es dort aufgeklärt
werden kann. Ferner wünschenwir, daß möglichstVorsorge getroffen werde, daß diese Zustäude
sich nicht sobald wiederholenkönnen, wie dies von dem Provinzial-Verwaltungsrath im Speziellen
ausgeführt worden ist. Wir wünschen, daß wir durch eiue Regelung der Theilung zu besseren
Zuständen kommen, und die dermaligen Zustände uicht sofort wiederkehren; fönst wären die
jetzigen Kosten weggeworfen.

Endlich wünfchenwir die Klarstellung der Natur der Wege.
Das, meiue Herren, sind in der Hauptsache die Punkte, die ich Ihnen hier vorlegen

wollte und die ich für die wichtigsten erachte nach den Klagen, wie sie mir in vielen Orten, wo
ich diese Dinge zur Sprache gebracht habe, zu Ohren gekommen sind.

Vice-Landtags-Marschllll: Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Ich möchte dem gegenüber, was Herr Graf von Spee eben ausgeführt

hat, mir bemerken, daß ich ganz dieselbe Achtung wie er vor der Liebe zu dem angestammten
Eigenthum hege, aus welcher in der Bevölkerung der Widerstandgegeu eine Konsolidationentspringt.
Ich bin auch gar nicht in die Materie eingetreten, sondern mein Vorschlag ging nur dahin,
geschäftsordnungsmäßig die Frage zu entwickeln,ob es nicht besser ist, daß wir Alle das Gefetz
ganz klar in jedem Paragraphen hier debattirt und kennen gelernt haben, ehe wir auf diese
spezielle Frage des Antrags auf Konfolidation eingehen. Alfo ich glaube, daß ich ganz ebenso
wie Herr Graf von Spee über die Kraft und Intensität und den hohen Sinn sprechen könnte,
der in der Liebe der Bevölkerung zu dem angestammtenEigenthum liegt, der gegen die Konsolidation
eifert oder sich zunächstetwas zurückhält; ich wollte aber hier nur die geschästsordnuugsmätzige
Frage auswerfen. Auf das Andere werde ich nachher zurückkommen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loö hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Lo«: Meine Herren! Ich hatte gehofft, daß vielleicht
einer der Herren Kollegen, der in entgegengefetzterRichtung wie Herr Graf von Spee fprechen
würde, sich zum Wort gemeldet hätte. Da das nicht geschehenist, so erkenne ich daraus den Wunsch
der Versammlung, möglichst rasch in dieser Frage zu vcrhaudeln; ich habe aber dennoch geglaubt,
mich zum Worte melden zu müssen, weil ich zum vierten Staude gehöre. Wir haben eben
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Redner aus dein zweiten Stande geHort; ich möchte den Ansichten Ausdruck geben, die wie ich
glaube, in denjenigen Kreisen die herrschenden sind, die ich zu vertreten die Ehre habe. Ich
gestehe nuu geru zu, daß eiu Bedürfniß nach einem derartigen Gesetz, nach einer Negulirung der
Flurwege, wie Herr Graf von Spee sich ausgedrückthat, unter Umständen auch nach einer damit
verbundenen Zusammenlegung der Grundstücke,iu verschiedenen Theilen der Provinz besteht. In
meiner Gegend sagt man: Wir haben kein Bedürfniß, und als ich gestern das einem meiner
Freunde sagte, da sagte derselbe: Ja, obeu sagt man dasselbe; da sagt man auch: Wir haben
kein Bedürfniß. Meine Herren! Wir am Niederrhein haben eben auch lein Bedürfniß. Ich habe
geglaubt, daß am Oberrhein ein Bedürfniß bestehe, und gestehe nochmals zu, daß ich das aner¬
kenne. Ob aber, wenn wirklich ein Gesetz erlassen würde, welches unseren Verhältnissenund unseren
Rechtsanschauungenentspräche,dann sofort ein so großer Zudrang sein würde, wie Herr Graf von
Spee glaubt und hofft, das zu bezweifeln,glaube ich Grund zu haben.

Ich will nur noch bemerken,was die Frage der Wege anbelangt, fo mochte ich glauben,
daß das nicht in der von dem Herrn Grafen von Spee gewünschtenWeise mit hineingebracht
werden sollte. Wir greifen da in ein ganz anderes Nechtsgebiethinüber, in das französische Recht,
allerdings ein Gebiet, welches leider durch die Verordnungen der KöniglichenStaatsregierung noch
viel unklarer geworden ist, als es schon vorher war. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Was nun also die Sache betrifft, das Bedürfniß zugegebeu, fo müssen
wir uns sagen, wenn von Konsolidation — so hat man es früher genannt; wir haben heute ein
anderes Wort dafür — wenn von Konsolidation am Rhein die Rede war, so war die ganze
Bevölkerung Feuer und Flamme gegen dieses Gesetz aus den bereits angeführten Gründen:
einmal, weil es wirklich uuferer Nechtsanschauunghier am Rhein vielleicht etwas mehr als in
andern Theilen unseres deutscheil Vaterlandes widerstrebt, zu derartigen, so tief in das Eigen¬
thumsrecht einfchneidenden Bestimmungen unsere Zustimmung zu geben, und um somehr, weil es
sich um das wichtigste Eigenthum, um den Grundbesitz handelt; sodann, weil man auch die
Befürchtung gehabt hat, daß uufer Erbrecht dadurch einen kleinen Stoß bekommenkönnte. Ob
das ein großes Unglückwäre, darüber wollen wir hier nicht streiten; die Befürchtung besteht aber.

Man hat ferner die Ansicht gehabt, daß diese Zusammenlegung der Grundstückevorzugs¬
weise zu Gunsten des Großgrundbesitzessei, auf dein Wege des Zwanges zu Gunsten des Groß¬
grundbesitzes durchgeführt werdeu köuute. Ich gebe zunächstdiefer Stimmung hiermit Ausdruck.

Das siud Grüude, die im Allgemeinen gegen die Vorlage sprechen. Dann haben aber
selbst Diejenigen, die ein solches Gesetz wünscheil, doch ganz bestimmteprinzipielle Desiderien, die
im Gesetz zum Ausdruck kommen sollen. Aus dein sehr interessantenVortrag des Herrn Vertreters
des Staatsministeriums haben wir ja über die Art der Ausführung derartiger Zusammenlegungen
Näheres gehört, und es ist nur gar lein Zweifel, daß, wenn einmal eine Konsolidation ausgeführt
werden foll und von den richtigen Faktoren beschlossen ist, sie auch iu sehr richtiger uud genauer
Weise ausgeführt werden wird. Daran ist gar kein Zweifel. Es bestehen hier aber noch Wünfche
bezüglich der Ausführung im Einzelnen, abgesehen also von den großen Fragen, die vorher zu
erörtern sind. Es sind das ganz bestimmteDesiderien. Man sagt einmal: es muß die Frage
der Kosten genau feststehen, sei es per Morgen oder wie immer; eine Skala oder ein festes
PaufchcMntum „ach irgend einem Maßstab, genug, der Kostenbetrag muß feststeheu; denn hier
nnd da hat wan Erfahruugeu gemacht, nach welchen die Kosten das Werthobjektbeinahe erreichten.
Ich bekam noch vor einigen Tagen einen Brief in einer Konfolidationsangelegenheit,die nicht zur
Erlediguug gekommen, sondern im Beschwerdewegschließlich hängen geblieben war. Hier betrug
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das Werthobjekt300 M., die Kosten aber 183 M. Daß also in dieser Frage eine Beunruhigung
besteht, ist begreiflich.

Weiter ist absolut nothwendig, daß, wenn wir ein derartiges Gesetz wachen, welches von
vornherein unserer Bevölkerung unsympathischist, es vollständig klar und durchsichtigsei. Ich
hebe dies besondershervor, weil ich es in dein vorliegendenGesetzentwurf entschieden vermisse.

Drittens besteht der Wunsch, daß bei Ausführung der Zusammenlegung die Interessenten
in ganz entscheidender Weise betheiligt seien, vielleicht unter Hinzuziehungder Gemeindevertretung
oder Kreisnertretung, oder unter irgend einem anderen Modus, der sie dagegen sichert, daß nicht
die Ausführung in einer Weise geschehe, die nach ihrer Ansicht ihren wirthschaftlichenInteressen
entgegensteht.

Das vierte, und das ist das Letzte und Wichtigste, meine Herren, betrifft H. 1 unseres
Gesetzes, das ist die Frage der Entscheidung,ob überhaupt zusammengelegt werden soll, das heißt,
welcherBeschlußvorher gehen muß, damit die betreffendenBehörden erwägen können, ob sie ihre
Genehmigung ertheilen sollen oder nicht. In dieser Beziehung hat Ihnen der Herr Graf von
Svee schon gesagt, daß da nicht blos der größere Complex der Grundstücke in Verbindung mit
dem größeren Reinertrag maßgebend sein dürfe, fondern daß eine Majorität der Eigenthümer
da sein muß, eine Majorität, meine Herren, die meiner Ansichtnach nicht einmal so gar klein zu
fassen wäre.

Ich will hier aufhören, um kurz zu sein; wir werden ja noch näher in die Fragen ein¬
gehen. Dieser letztere Punkt insbesondere ist nach meiner Ansicht eine oonäitio »inL yua non.
Wir werden wünschenmüssen, ein solches Gesetz lieber gar nicht zu bekommen, als wenn es in
einer Weise nns gegeben werden sollte, die unseren Verhältnissen absolut nicht entspricht.
Meine Herren! Herr Graf von Spee hat das ganz richtig gefügt, und Sie werden es auch
mir glauben können, der ich mitten unter denen stehe und mit denen fühle, die bei der
Sache interessirt sind, und höre, was ihre Anschauungensind; seien Sie überzeugt, wenn in das
Gesetz das Prinzip eines gewissen Zwanges hineingelegt wird, so werden Sie gegen seine Aus¬
führung hier am Nheine eine entschiedene Opposition hervorrufen und die Ausführung unendlich
erschweren, während es in denjenigen Gegenden, wo ein Bedürfniß wirklich vorliegt, keine fo
große Schwierigkeit haben würde, wenn Sie die Mitwirkung der Interessenten mehr hineinzu¬
ziehen und die Sache auf dem Wege der Verständigung durchzuführensuchten. Ich habe mir
schon neulich auf der Konferenz, zu welcher der Herr Landtags-Marschall mich zuzuziehen die
Güte hatte, zu bemerken erlaubt, daß in den Theilen, wo ein wirklichesBedürfniß besteht, es
gar keine Schwierigkeit haben wird, die große Majorität der Eigenthümer von der Sache zu
überzeugen. Ein einziger Eigensinniger und Halsstarriger oder auch zwei, drei mögen bleiben
und da ist es ganz gewiß berechtigt,daß ein derartiger unvernünftiger Widerstand im allgemeinen
Interesse überwunden werde, wie das auch in andern Fragen des öffentlichen Wohles, bei der
Eigenthums-Entziehung u. s. w. eintritt. Aber, meine Herren, wenn Sie auf Grund der Be¬
stimmung des §. 1 mittelst der größeren Grundfläche und der größeren Hälfte des Katastral-
Reinertrags es durchsetzen wollen, dann gestatten Sie mir meine Ansicht dahin auszusprechen,daß
damit eine Maßregel vorgenommen würde, die ganz entschieden gegen das allgemeine Interesse
wäre. Schon darin allein würde für mich ein Hinderniß liegen, dem Entwurf zuzustimmen.Ich
halte unsere Leute für viel zu einsichtig, als daß sie nicht erkennensollten, was ihr Wohl ist;
durch den Zwang würde aber in die Gemeinden ein sehr schädigenderZwiespalt hineingetragen,
den ich verwerfen müßte.
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Meine Herren! Ich komme jetzt zu der Geschäftsordnungsfrage, die der Herr Landtags-
Marschall angeregt hat. Ich bin darin sehr conciliant; ich glanbe, wenn wir die Sache so
gründlich durchberathen, so werden wir Alle namentlich in technischerund sachlicher Beziehung
viel lernen; ich jedenfalls bin überzeugt, daß ich sehr viel in Betreff der Ausführung des Gesetzes
lernen werde. In Betreff der Prinzipien allerdings mnß ich offen gestehen, daß ich nicht glaube,
daß ich bekehrt werden kann. Neber die Prinzipien, glaube ich, bin ich klar. Ich weiß daher
nicht, ob es in unfern, Interesse liegt, daß wir jetzt, wo wir nur fo kurze Zeit noch zu tagen
haben, die Entscheidungüber die prinzipielle Frage: wer beschließt, daß zusammengelegtwerden
soll? auf den Schluß der Vcrhaudlnngcn verlegen. Ich mochte vielmehr glauben, daß es besser
wäre, wenn wir sofort, nachdem die General-Debatte vorbei ist, über §. 1 abstimmten, nachdem
wir ihn zuvor eingehend besprochen haben. Wir werden das Letztere sehr gern thun, und ich
glaube es wäre wünschenswert!),wenn die Vertreter der Staatsregierung vielleicht schon jetzt die
Güte hätte»:, zu erklären, wie die Staatsregierung dazu steht, ob sie, wenn wir den §. 1 so
amendiren, daß die Zweidrittel-Majorität der Eigenthümer aufgenommen wird, dann den Gefetz¬
entwurf für unannehmbar hält oder nicht. Ich für meinen Theil erkläre fchon jetzt: Ich stimme
gegen den ganzen Gefetzentwurf,wenn die Zweidrittel-Majorität nicht hineinkommt. Wir würden
dann klar sein und könnten vielleichtZeit sparen, denn es wäre möglicherweise nur ein Zeitverlust,
wenn alle die Detailfragen erörtert werden sollen. Ich will damit schließen; wir werden ja noch
mehr darüber reden.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herreu! Ich persönlich stimme dem Gesetzentwurf

durchaus zu. Diese Zustimmung beruht auf langjähriger Erfahrung und der Erkenntniß all des
Guten, was durch die Verkuppelung entstanden ist. Vor 38 Jahren lernte ich die erste Ver¬
kuppelungund den Segen der Verkuppelungkennen, und in der Reihe der Jahre habe ich mehrere
Verkuppelungen und auch die Segnungen dieser Verkuppelungen oder Zusammenlegungen kennen
gelernt. Es sind viele Einwände für mich hinweggefallen,die ich früher wohl hatte. Ich kann
aber, meine Herren, nicht mit meinen persönlichenGefühlen rechnen; ich muß rechnen mit den
Ansichtenmeines Kreises und meiner Wähler, und der Widerstand, der bei diesen gegen die Ver¬
kuppelung oder Zusammenlegung herrscht, ist leider noch lange nicht gebrochen. Ich halte es ja
für durchaus gut und segensreich,wenn eine Zusammenlegung gerade in den Kreisen, die ich zu
vertreten die Ehre habe, stattfände; aber der Widerstand ist so stark, daß ich fast glaube, daß er
jetzt noch nicht besiegt werden kann. In den Kreisen, die ich vertrete, würde es auch ziemlich
gleich sein, ob wir sagten: Die Mehrheit des Grundbesitzes oder die Mehrheit der Grundbesitzer
— der Klltastral-Neinertlllg bleibt immer vorbehalten — entscheidet, denn wenn die Mehrheit des
Grundbesitzesin meinen Kreisen dafür wäre, fo wäre auch die Mehrheit der Grundbesitzerdafür,
weil eine größere Zerstückelungwohl nirgends in der Rheinprovinz herrscht, als in den Kreisen
Koblenzund St. Goar. Sie ist da so stark, daß vor einiger Zeit einmal ein Verwaltungsbeamter
sagte, daß Parzellen existirten, für die nicht einmal die Nummer iu die Karte eingetragen werden
könne. Man sollte also doch meinen, hier läge die Nothwendigkeitder Zusammenlegung auf der
Hand. Ich kann also, damit schließe ich, für dieses Gesetz doch nicht so durchaus eintreten, wie
ich wohl möchte, weil ich mich nach meinen Wählern und meinen Kreisen richten muß. Wenn
Sie aber, meine Herren, beschließen, daß z. V. die Mehrheit des Grundbesitzes und die Mehr¬
heit der Grundbesitzer den Ausschlag gebe, so wird, wie ich glaube, das gauze Gesetz nur auf
dem Papier stehen; ich glaube nicht, daß es die Negiernug danu annehmen kann. Denn dazu
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reicht meine langjährige Erfahrung hin, um mir zu sageil, daß das nur Theorie bleiben, nur
auf dem Panier stehen wird. Ich mnß es aber natürlich den Verhandlungen und der besseren
Erkenntniß Anderer überlassen, wie der Beschlußausfallen wird.

Vice-Landtags-Marsch all: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Die erste Frage, welche wir uns bei einem

solchen Gesetz vorlegen müssen, ist offenbar die, ob ein Bedürfniß dazu vorhanden ist. Gegen
das Vorhandensein eines derartigen Bedürfnisses ist eigentlich heute aus der Mitte der Versammlung
wenig laut geworden. Herr Graf von Spee hat nur behauptet, es sei ein bedingtes Bedürfniß
vorhanden, d. h., es sei ein Bedürfniß vorhanden, die Konsolidationda zuzulassen, wo es sich um
Flur-Regulirungen, Wege-Regulirungen oder Meliorationen handelt, im Uebrigen aber nicht. Ich
glaube, meine Herren, daß wir die Sache so eng nicht greifen dürfen. Vorzugsweisewird ja die
Zusammenlegung dort eintreten, wo neue Flurwege ein Bedürfniß sind, wo die Leute nicht auf
ihr Grundstückgelangen können und dadurch zur Zusammenlegung genöthigt werden, weil sie das
einzige Mittel ist, um das zu erreichen, was Alle bedürfen. Ferner wird die Zusammenlegung
Platz greifen, wo Meliorationen, Drainagen und dergleichen vorzunehmensind, wo man häufig
im Interesse der Kostenersparnis;und, um die Melioration für alle Betheiligten möglichst fruchtbar
zu machen, zu einem solchen wirthfchaftlichenAkt übergehen muß. Wenn wir ein Urtheil über
die Frage fällen wollen, ob ein Bedürfniß zur Zusammenlegnngvorhanden ist, oder nicht, so darf
nicht ein Jeder nach dem einzelnen Bezirke, in dein er gerade wohnt, die Frage beantworten,
sondern wir müssen die Provinz als Ganzes betrachten, und untersuchen,ob und in wie weit
innerhalb der Grenzen der ganzen Provinz ein solches Bedürfniß sich findet. Geschieht dieses
aber, so kann die Bedürfnißfrage nicht verneint werden. Ich möchte Sie, meine Herren, zunächst
auf die Karte hinweisen, welche vorhin hier offen gelegt worden ist. Dort haben Sie zusammen¬
gelegte Fluren und gleichzeitig die früher vorhanden gewefenen Fluren gesehen. Ich muh sagen,
daß, wenn bei mir noch irgend ein Zweifel vorhanden gewefen wäre, dieser Angesichtsjenes
Planes geschwundensein würde; denn die Mehrzahl der früher vorhandenen Flächen konnte
unmöglich wirthschaftlich benutzt werden. Es waren solche Lagen, Eckeil und Wendungen vorhanden,
daß es schwierig sein mußte, auf ein solches Grundstück zu gelangen, und noch schwieriger,dasselbe
Grundstückzu pflüge», zu beackern und dergleichen. Es konnte dieses offenbar nicht ohne großen
Zeitverlust und ohne große Schwierigkeitenund Kosten gescheheil. Prüfen wir aber weiter, ob
solche Flureil nicht zahlreich in unserer Provinz vorhanden sind, so kann ich nur sagen, daß ich
bei den Reisen, die ich in Meliorations-Angelegenheitenunternommen habe, sehr viele derartige
Fluren in den gebirgigen Kreisen nnserer Provinz gesehen habe, und daß ich hiernach die
Bedürfnißfrage nur würde bejahe» können. Allerdingsmuh ich hinzufügen,daß in den Niederungen
unferer Provinz, insbesondere in dem linksrheinischenTheile der RegierungsbezirkeKöln und
Düsseldorf derartige Wahrnehmungen von mir nicht geinachtworden sind und will ich für diese
Theile der Provinz den Mangel eines Bedürfnisses zur Zusammenlegungzugeben.

Es wird nun von vielen Seiteil, welche ein Bedürfniß zur Zufammenlegnng an und für
sich nicht bestreuen, dem vorliegenden Gesetzentwurfeentgegengestellt,daß man nicht auf dem
Wege des Zwanges jenes Bedürfniß befriedigen dürfe; es mühte vielmehr aus dem Gesetze alles
entfernt werden, was an einen Zwang erinnere, weil der rheinische Charakter einen Zwang nicht
vertragen könne. Ja, meine Herren, ich würde dem gewiß beitreten, wenn ich der Anfichtwäre,
daß wir im Wege der bloßen Belehrung oder der bloßen Gestattung der Zusammenlegungunter
Zustimmung aller Vetheiligten weiter kommenkönnten. Ich glaube vielmehr, daß ein gewisser
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Zwang in bestimmtenLagen des Lebens nicht vermieden werden kann, wenn etwas erreicht werden
soll. Wenn Sie darauf warten wollen, bis die Einsicht aller Betheiligten so weit gediehen ist,
daß alle ihre Zustimmung zu einer solchen wirthschaftlicheuMahregel, wie die Konsolidation ist,
ertheilen, so erwarten Sie ein goldenes Zeitalter, in welchem die Leute sich ganz hübsch unter
sich über alles verständigen und in welchem wir der Gesetze überhaupt nicht bedürfen. Ohne
Zwang wird es meines Erachtens namentlich in der ersten Zeit nicht abgehen, ohne Zwang werden
die Landleute von den Vorurtheilen, die sie gegen die Zusammeulegung haben, nicht befreit
werden tonnen. Wie gewaltig aber das Vorurtheil manchmal wirkt, das mochte ich gerade an
dein Beispiele eines exorbitanten Zwanges Ihnen nachweisen. Der rheinischeBauer betrachtet
einen anderen Zwang, der gegen ihn und seine vitalsten Interessen ausgeübt wird, vielfach noch
als ein werthvolles Vorrecht; ich meine hier den Theilungszwang bei Erbfällen. In diefcr
Frage, hinsichtlich der unterdrücktenTestirfreiheit, klaren sich zwar allmählich die Anschauungen,
aber Jahrzehnte hindurch hat man gerade auch ans ländlichen Kreisen jeder Aenderung der
Zwangstheilung des französischen Rechtes widersprochen, weil man darin leine Beschränkungder
persönlichen Freiheit erblickte, sondern ein Vorrecht der Nheinprovinz, obwohl ich mir keine
größere Vergewaltigung denkenkann, als daß — wie dieses nach dem cocko civil thatsächlichder
Fall ist — dem Vater das Recht benommenist, seinen Grundbesitzin derselben Weise wie es im
übrigen Deutschland Sitte und zweckmäßig ist, unter seine minder zu vertheilen und der Familie
zu erhalteu. Erst dann, wenn dieses Recht gewährleistetist, kann von Liebe zu dein angestammten
Boden geredet werden. Solange aber bei jeder Theilung fortwährend im Wege des Zwanges
der ländliche Besitz in andere Hände übergeht, und dieses im Bauernstände nicht als eine besondere
Härte empfunden wird, fu lange kann man meines Erachtens von den Rheinländern nicht fagen,
daß dort eine andere Gesinnung herrsche, wie im übrigen Deutschland und daß man dort einen
wirthschaftlichenZwang nicht auferlegen dürfe, welcher anderwärts eingeführt fei. Ich vermag
eine Sonderstellung der Rheinprovinz in dieser Hinsicht nicht anzuerkennen.

Wenn Sie aber zusehen, wie es in den übrigen Provinzen ist, so finden Sie überall
einen derartigen Zwang bei der Zusammenlegung. In mehreren Provinzen, in Hannover und
Rassau, hatte man ursprünglich für die Stelluug des Antrages auf Zusammenlegung die Majorität
der Besitzer für nothwendig erachtet, man fah aber, daß damit nichts zu Stande kam, und fo
hat man denn die bezüglichenBestimmungen schließlichdahin abändern müssen, daß in Zukunft
die Majorität der Eigenthümer nicht mehr verlangt wurde. Selbst diese Aenderung der einmal
erlassenenBestimmungen hat in den genannten Provinzen nicht so gewaltig auf die Bevölkerung
eingewirkt, daß sie nun von der Konsolidation nichts mehr hätte wissen wollen. Aber glauben
Sie denn, meine Herren, wenn einmal in einer Gemeinde die Frage auftaucht, ob dort konfolidirt
werden foll oder nicht, daß die Leute sich da auf den prinzipiellen Standpuutt stellen, daß sie
sagen werden: deshalb, weil die Majorität uns zwingen kann, wollen wir nicht! Nein, ich glaube
vielmehr, die Leute werden sich einfach fragen: welchenNutzen haben wir von der Sache, was
tostet die Zusammenlegung uud in welchem Verhältuisse stehen die Kosten zu dein Nutzen? Findet
sich hierbei, daß der Nutzeu größer ist als die Kosten der Konsolidation, dann wird man, wie ich
wenigstens glaube, sich an das Bedenken, daß der Zwang zur Zusammenlegung die Gefühle der
Rheinlander zu tief verletze, nicht stoßen, sondernden durch die Zusammenlegung geboteuen Vortheil
ergreifen. Der Schwerpunkt liegt nur darin, daß zu wenige Besitzer mit den Wirkungen der
Konsolidation bekannt sind, und zu häufig die uüthige Einsicht fehlt, um den Vortheil einer erst
vorzunehmendenwirthschaftlichenMahregel im Voraus zu ermessen. Aus diesem Grunde, fürchte
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ich, wird die Mehrzahl sich der Zusammenlegung gegenüber noch lange ablehnend verhalten und
aus diesen: Grunde halte ich einen Zwang bei der Konsolidation für unvermeidlich.

Wenn ich hier noch die Frage der geschäftsmäßigenBehandlung anknüpfen darf, so
möchte ich mich in dieser Hinsicht für den Vorschlag Seiner Durchlaucht des Landtags-Marschalls
aussprechen, wonach die Abstimmuug bis zum Schlüsse der Durchberathung des ganzen Gesetz¬
entwurfes hinausgeschobenwerden soll. Meine Zerren, die Zusammenlegung ist für uns Alle
eine fehr schwierige Materie, und weuu der GesetzentwurfVielen nicht hinreichend klar erfchimen
ist, so liegt dieses vielleichtnicht so sehr an dem Redakteur des Entwurfs, als vielmehr an der
Sache selbst Es ist eine schwer verständliche,uus Allen mehr oder minder unbekannte Materie,
in welcherwir jetzt über die Frage, ob die Majorität der Eigenthümer zur Provokation der Zu¬
sammenlegungverlangt werden soll oder nicht, kaum abstimmen können. Abgesehendavon, daß
wir bereits durck, eine solche Abstimmungvollständig über das Schicksal des ganzen Gesetzentwurfs
bestimmen, liegt es doch nahe, daß Viele von Ihnen fagen werden: „Ich möchte zunächst doch
erst einmal ganz genau im Einzelnen wissen, wozu man denn überhaupt zwiugen will, nnd wie
sich die Zufammeulegung nach den einzelnenBestimmungen des Entwurfs gestaltet; dann erst
kann ich ein Urtheil darüber fällen, ob die Sache wirklich fo einschneidender Natur ist, und ob
das Verfügungsrecht des Einzelnen wirklich fo sehr beeinträchtigt wird, daß nicht blos von der
Majorität des Besitzes,sondern außerdem auch vou der Majorität der Eigenthümer die Einleitung
des Verfahrens abhängig gemacht werden muß. Ich biu der Meinung, daß abgesehenvon den
Herren, die sich bereits früher eingehend mit der Frage befaßt haben, wie Herr Freiherr von
Los Herr Graf von Spee und verschiedene Andere, die Majorität der Anwesenden— und ich
rechne mich bescheiden auch dazu - - nicht in der Lage ist, schon in diesem Augenblick ein defini¬
tives Urtheil darüber zu fällen, ob man an der Frage der Mehrheit der BesitzerWesen Gesetz¬
entwurf scheiternlassen darf oder nicht.

Haben wir den ganzen Entwurf von Anfang bis zu Ende durchberathen, fo daß man
genau weiß, um was es sich im Einzelnen handelt, dann wird es auch leichter sein, über jene
Frage die für den Gesetzentwurf absolut entscheidend ist, Beschluß zu fassen. Vou diesen: Gesichts¬
punkt/ aus meine Herren, möchte ich nur erlauben, dringend anzuempfehlen,die Abstimmung
über die Frage, bezüglich der Majorität der Besitzer,bis zum Schlüsse der ganzen Berathung zu
vertagen. , ^ , ^ <- ^ ,

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf vou Hoensbroech hat
das Wort. „ . ^, ,l ^ ,. , .

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Wenn lch dannt begmne, daß
ich mich zu dein GcschäftsordmmgsantrageSeiner Durchlaucht des Herrn Landtags-Marschalls
äußere so „lochte ich mich in dieser Beziehung dem Antrage des Herrn Freiherrn Felix von Loö
anschlichen-ich halte denselbenfür durchaus sachgemäß und richtig. Die Materie ist für uns
keine neue' sie ist schon mehrere Jahre hindurch in der Oeffentlichkeit diskutirt und nach den ver¬
schiedensten Seiten hin beleuchtet worden. Unter diesen Umständen sollte es scheinen, daß die
Grundsätze und Prinzipien, nach denen wir vorgehen, sich schon so geklärt haben und derartig
feststehen daß es kaum möglichfein dürfte, in der Anschauungüber dieselbendurch eiue vorher¬
gehendeDiskussion der übrigen Theile des Gesetzes irgend eine Aenderung herbeizuführen. Wenn
mir nach den Aeußerungen des Herrn Landes-Direttors fcheint, daß die Königliche Staatsregierung
an dieser Fassung des ß. 1 unbedingt festhält, und wenn ich dazu nehme, daß auf der anderen
Seite an der Majorität der Grundbesitzerfestgehaltenwird, fo meine ich doch, daß es am em-
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fachsten und fachgemäßestenist, daß wir gerade zuerst über das Prinzip abstimmen. Daher'
möchte ich mich vor allem der Bitte des Herrn Freiherr« von Loö anschließen, daß sich darüber
die Königliche Staatsregierung zunächstäußere. Meine Herren! Ich stehe nicht an, mich in Bezug
auf dieses Prinzip auf die Seite des Herrn Freiherrn von Los zu stellen. Diese Bestimmung
des Gesetzes wird ja in der öffentlichenMeinung ausdrücklich als eine Veuorzuguug des Groß¬
grundbesitzes gegenüber dem kleineren hingestellt. Sie werden mir erlauben, daß ich in dieser
Beziehungeinen Moment meine Ansicht als Großgrundbesitzerausspreche. Ich halte diese Gegenüber¬
stellung des Groß- und Kleinbesitzesdurchaus nicht förderlich für das Interesse und für das
gemeinsameZusammenwirkenbeider Faktoren, überhaupt für unfer ganzes soziales Leben. Wenn
vielleicht an manchen Orten ein Schatten eines derartigen Gegensatzes schon bestanden hat, so
meine ich, sollte es vor allem unsere Pflicht sein, diesen Schatten zu verwischen und nicht aus
den: Schatten noch einen wirklichenKörper zu gestalten. Ich stimme vollständig dem, was Herr
Graf vou Spee vorhin geäußert hat, bei. Ich würde, wenn dieses Gesetz dem Großgrundbesitzer
die Handhabe bietet, den kleinerenGrundbesitz zu majorisiren, es in der entschiedensten Weise
perhorresziren, wenn der Großgrundbesitz von dieser Macht gegenüber dem kleinerenGebrauch
machen sollte. Ich würde es entschieden mißbilligen und für eine Verkennung der Stellung des
Großgrundbesitzesgegenüber dem kleineren, für eine Mißachtung des letzteren erachten und eine
weittragende Schädigung unseres sozialen Lebens darin finden. Ich will mich über diesen Punkt
nicht weiter verbreiten; ich möchte nur noch einige andere Punkte hervorheben, die bisher in der
Debatte nicht vorgekommenoder doch nur gestreift worden sind. Ich glaube, daß uach unseren
Rechtsverhältnissen,wenn auch der praktische Nutzen, der vielleicht überhaupt einem Konsolidations-
gesetze beigelegt werden kanu, nicht zu verkennen ist, doch noch einem jeden Konsolidationsgesetze
ein großer Theil der Basis fehlt, die dasselbe erfordert. In dieser Beziehung, meine Herren,
verweise ich Sie in erster Liuie auf unfer Erbrecht und auf die Zwangstheiluug. Was nützt es
überhaupt, daß wir hier konsolidiren,wenn das, was wir heute zusammenlegen,nach Ablauf einer
Generation wieder auscinandergesplittert ist. Das, meine Herren, — ich gestehe es offen —
macht mir den Eindruck, als wollten wir Wasser schöpfen mit einem Gefäße, das keinen Boden
hat. (Sehr richtig!)

Wenn wir heute mit großen Kosten konsolidirenund nach Ablauf einer Generation, nach
dreißig Jahren, wieder gezwungenwerden, daß uuser Werk auseinandergerissenwird, und wenn
wir dann wieder neue Kosten verwenden müssen, um die Zwangstheilung zu paralysircn, dann
glaube ich doch, daß diese Kosten, welche die Durchführung des Gesetzes erfordert, nicht im
Verhältniß zn dein Nutzen des Gesetzes stehen. Wenn wir, wozu wir wahrscheinlichübergehen
werden, anch für diefe Vorlage eine Redaktionskommissionwählen, so möchte diese Redaktions¬
kommission,wenn wir vielleichtauch das Gesetz a, liminy zurückweisen,doch die Aufgabe haben,
die Gründe zu formuliren, die uns dazu bewogen haben; ich würde vor allem den Antrag stellen,
daß in diesen Gründen hauptsächlichauch die Zwangstheilung des 6«äo Aufnahme finde. Meine
Herren! Eine zweite Bedingung für eine segensreiche Wirksamkeitdes Gesetzes, eine Bedingung,
die mir zu fehlen fcheint, liegt in der Sicherheit der Eigenthumsverhältnisse,welche Sicherheit bei
uns nicht vorhanden ist. Wenn ich die Verhältnisse der Nheinprovinz betrachte, so scheidet sich
dieselbe in zwei Hälften, je nach dem nördlichen und nach dem füdlichen Theile der Provinz.
In dem nördlichenTheile unserer Provinz, dem ich angehöre, ist, wie ich versichernkann, das
Bedürfniß nach Konfolidation ein so minimales, daß auch selbst, wenn das Gesetz in Kraft treten
sollte, wie ich glaube, fast kein Gebrauch davon gemachtwerden würde. (Hört, hört!)



101

Wir haben dort noch ziemlich geschlosseneHöfe, und, wie gesagt, ich glcmbe, daß von
dem Gebrauche dieses Gesetzes kaum die Rede sein kann. Soviel ich mich wenigstens dort erkundigt
habe, habe ich keine einzige Stimme der Interessenten gehört, die mir gesagt hätte, es wäre
wünschenswert!),daß wir ein derartiges Konsolid ationsgesetz besitzen. Dort, in dem nördlichen
Theile, in welchem die Höfe geschlossenerzusammenhangen, sind auch die Eigentumsverhältnisse
noch nicht in diesem desolaten, demngirtcn Zustande, wie es in dem südlicherenTheile unserer
Provinz der Fall ist. Ich glaube, diejenigen Herren, welche aus diesem Theile der Provinz sind,
werden mir in dieser Beziehungvollkommen zustimmen. Ich sage also, das Gesetz hat hanvtsächlich
für den südlicherenTheil Werth. Nun frage ich, wie ist es möglich, da zu konsolidiren,wo die
Rechtsverhältnisse so unsicher sind, wo das Eigenthnmsrecht, wie mir von den verschiedensten
Seiten mitgetheilt worden, und wie auch gestern hier zur Sprache gekommen ist, ein so verwickeltes
und verworrenes geworden ist. Wir sind allerdings gestern dazn übergegangen, in dieser Beziehung
Wandel zu schaffen, wenigstensvorbereitendeSchritte zu thun, und das ist erfreulich, aber dadurch,
daß wir gestern dieser Hyvothekenvorlagehier zugestimmthaben nnd dadurch, daß diese Aenderung
des Hnpothekengesetzes hoffentlich in nächsterZeit, vielleicht1885, ins Leben tritt, ist in Bezug
auf die Rechtsunsicherheitnoch lange nicht sofort die nöthige Basis für eine Wirksamkeit des
Konfolidationsgefetzesgeschaffen. Lassen Sie erst einmal diese Aenderung unseres Hypothekenrechtes
eine Reihe von Jahren wirken. Dann, meine Herren, werden wir hoffentlicheinen Instand haben,
der unsere Rechtsverhältnisseauch in dem südlichen Theile der Provinz in einer Weise regelt, wie
wir es in dem anderen Theile schon haben, und dann, wenn wir wissen, wer Eigenthümer ist,
und wenn jeder seine Titel in richtiger Weise nachweisenkann, glaube ich, kann erst davon die
Rede sein, daß wir dazu übergehen, ein derartiges Konsolidationsgesetz ins Auge zn fassen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Vertreter der Königlichen Staatsregierung hat
das Wort.

Negierungs-Assessor Dr. Hermes: Meine Herren! Auf die Aufrage des Herrn Freiherrn
von Lo8 habe ich im Auftrage der KöniglichenStaatsregierung zu erklären, daß dieselbe nicht
in der Lage ist, auf eine Erschwerungdes Provokationsrechtes, wie dasselbe im ß. 1 des Ihnen
vorliegenden Entwurfes umschriebenist, einzugehen.(Hört, hört!)

Der Herr Minister für Landwirthfchaft hat sich mit Bestimmtheit dahin ansgesprochen,
und mich ermächtigt, eine dahingehendeErklärung abzugeben, daß er es vorziehen würde, gar
kein Gesetz zu Stande zu bringen, als ein solches, von dessen Wirkungslosigkeiter von vornherein
überzeugt sein müßte. Auf Grund der Erfahrungen, welche die Staatsregierung in den übrigen
Landestheilen geinacht hat, und auf Grund der Erfahrungen, welche in anderen deutschen Ländern
mit der Beschränkungdes Provokationsrechtes gemacht worden sind, ist diefelbe zn der Ueber-
zeuguug gelangt, daß eine Bestimmung dahin gehend, daß die Mehrheit der Köpfe zur Gültigkeit
der Provokation nothwendig wäre, das Gefetz selbst wirkungslos machen würde. (Hört, hört!)

Diejenigen, welche vom Standpunkte der Freiheit des Eigenthums, unter dem Gesichts¬
punkte, daß die Zusammenlegung einen Eingriff in die Freiheit des Eigenthums involvire, eine
Zustimmung der Mehrheit der Köpfe verlangen, begehen, wie ich glaube, eine gewisse Inkonsequenz;
denn, wenn man die Zusammenlegungunter diesem Gesichtspunkte betrachtet, so ist sie überhaupt
als Zwangsmaßregel unzulässig. Dann mnß die Zustimmung sämmtlicherNetheiligten vorhanden
sein; denn, wenn wir es als einen Gingriff in das Eigenthum ansehen, so wird für den einzelnen
Widersprechendender Eingriff in sein Eigenthumsrecht deshalb nicht minder fühlbar, ob vier
Fünftel oder die Hälfte, oder ein Drittel der übrigen Betheiligten zustimmt. Jenes prinzipielle
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Bedenkenmuß also in der Konsequenz dahin führen, die zwangsweiseZusannuenlegung überhaupt
abzuweisen. Dieser Standpunkt ist bisher in dem hohen Hause nicht zur Geltung gelangt,
wenigstens nicht ausdrücklichausgesprochenworden; denn die Herren stimmen darin überein, daß
sie für gewisse Verhältnissewenigstensdie Nothwendigkeit einer zwangsweisenEinwirkung anerkennen
Wenn man aber von den Vortheilen der Zusammenlegung im Prinzipe überzeugt ist, dann ist
es nothwendig, die Bedingungen für die Einleitung des Verfahrens so zu stellen, daß nicht das
ganze Gesetz hinterher wirkungslos und gewissermaßennur auf dem Papier stehen bleibt. In
den dein hohen Hause vorliegende,:Motiven des Entwurfs, und in dem Referate des engeren
Ausfchusses ist darauf hingewiesen,daß früher in einzelnen preußischen Landestheilen, in Hannover,
Nassau, eine strengere Bestimmung hinsichtlich des Prouokationsrechtes bestanden hat, und daß sie
abgeschafft worden ist, weil es sich herausstellte, daß sie die Wirksamkeitdes Gesetzes überhaupt
vereitelte. Dasselbe ist der Fall in anderen deutschen Länder,:, z. B. im GroßherzogthumHessen,
im Großherzogthnm Baden, in: KönigreichBayern. Im Königreich Bayern besteht das Gesetz
vom 10. November 1861, welchesverlangt, daß vier Fünftel der Grnndbesitzerder Znsammen-
leguug konsentiren. Dieses Gesetz hat nach einem mir aus dem Jahre 187? vorliegendenBerichte
während seines fünfzehnjährigen Bestehens noch in keinem einzigen Falle praktifch Erfolg gehabt.
(Heiterkeit.)

Meine Herren! Wenn auf die Stimmung der Nheiuischen Bevölkerungeingegangenworden
ist, so möchte ich doch hervorheben, daß die Stimmung der Bevölkerung auch in anderen Landes¬
theilen, wenn sie durch die Abstimmung nach Köpfen festgestelltwürde, es nicht zur Zusammen¬
legung hätte kommenlassen; auch dort ist die Stimmung der Bevölkerungeine dem Gesetz durchaus
abgeneigte gewesen. Ich glanbe aber, die Rücksicht auf die Stimmung der Bevölkerung wird für
das hohe Haus nicht allein maßgebend sein. Ich glanbe, diese Stimmung ist vielfach durch
Elemente influirt, denen die wirklicheKenntniß des Zusammenlegungsverfahrens abgeht, und ich
glaube, grade bei dieser Sache, welche in rechtlicher und faktischer Beziehung so viele Schwierigkeit
bietet und eine gewisse Kenntniß der technischen Details voraussetzt, handelt es sich um Fragen,
in welchender hohe Landtag mehr Veranlassung hat, der öffentlichen Meinung vorauszugehen,
als ihr zu folgen. Ich zweifle nicht, daß, wenn das Votum des hohen Hauses, worum ich bitte,
im Sinue der Regierungsvorlage ausfällt, dies einen erheblichenEinfluß auf die Stimmung der
Bevölkerung und die spätere Ausführung des Gesetzes haben wird. Meine Herren! Ich möchte
mir nur uoch, was die Frage des Provokatiousrechtes betrifft) gestatten, kurz auf eine ganz
objektiveQuelle, auf eine Schrift des österreichischen Ministerialrathes Panrer, Bezug zu nehmen,
welcherdie Zusammenlegnngsgesetzein sämmtlichen deutschenLändern verglichenund die Agrar-
gesetze theoretischund praktisch studirt hat. Derselbe führt im Einzelnen die Bedingungen an,
wie sie in den verschiedenendeutschen Ländern für das Zusammenlegungsuerfahren gelten und
sagt dann Folgendes. Da es sich um ein Zeugniß handelt, darf ich mir wohl, um genau zu sein,
erlauben, die Worte vorzulesen:

„Aus der vorstehenden Zusammenstellung der deutschen Gesetze und ihrer Erfolge
ergiebt sich, daß wirkliche Erfolge nur jene Gesetze erzielt haben, welche dem Prouo-
tationsrechte an, wenigstenSchranken gesetzt, dasselbe also entwederdem vierten Theile
oder doch zum mindesten der Hälfte der Besitzer nach Fläche oder Steuerkapital
berechnet eingeräumt haben; es sind dies zugleich die größeren Staaten mit sehr
verschiedenenKulturverhältnissen, insbesondere Preußen mit den neuen Provinzen
Hannover, Kurhessen,Nassau, das KönigreichSachsen und die thüringischen Länder."
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Er bemerkt dann weiter über denselbenGegenstand:
„Mit Rücksicht auf die großartigen Erfolge der Zufammenlegungenfür das Volkswohl
würde sich, vom Standpunkte der Theorie, recht gut auch ein viel weiter gehender
Zwang als jener gegen eine renitente Minorität rechtfertige,: lassen, und Haussen
meint sogar, daß in den meisten Gegenden eine amtlich befohlene Maßregel diefer Art
für die Bauern weniger Anstößigeshaben würde, als eine von der Mehrzahl beschlossene
für die Minderzahl. Wenn derzeit die meisten Gesetzgebungen sich mit dein Beschlusse
des vierten Theiles oder der einfachenMajorität, nach der Fläche oder dem Stcuer-
tauital berechnet,begnügen, fo gefchieht dies deshalb, um das Verfahren zu erleichtern
und weil der Erfolg mehr gesichert ist, wenn sich die Majorität der Grundbesitzer
oder doch eine größere Zahl dafür cmsfvricht und sich lebhaft am Verfahren betheiligt."

(Zuruf!)
Meine Herren! Wenn die Nichtigkeitdiefer Ausführung in Zweifel gestellt wird, fo

kann ich aus meiner praktifchenErfahrung bezeugen, daß mir wiederholt von Leuten aus Hessen
gesagt worden ist: wenn die Regierung von Amtswegen die Zusammenlegung auch gegen unsern
Willen anordnete, so würden wir uns ohne Weiteres fügen, daß wir aber als Minderheit uns
dem Beschlusse der Mehrheit unserer Nachbarn fügen follen, das wollen wir uns unter keinen
Umständen gefallen lassen. Der Autor geht baun weiter auf die Analogie des Wasserechtes, auf
die Wllsscrgenossenschaften ein, wo ja die einfache Mehrheit auch uach rheinifchem Rechte genügend
ist zur Genossenschaftsbildunguud bemerkt schließlich, und darauf möchte ich ganz besonderes Gewicht
legen. Folgendes:

„Endlich darf bei diefer Frage niemals übersehenwerden, daß es sich nur um das
Provokationsrecht handelt, d. h. um das Recht, die Eiuleitung der Verfahrens zu
begehren, nicht aber um das Recht, die Ausführung zu bestimmen. Weder den Pro¬
vocirten, noch überhaupt einer wie immer berechneten Majorität steht ein Einfluß zu,
weder auf die Zuweisung der Gründe an die einzelnen Betheiligten, noch auf die
Wahl des Verfahrens. Soweit nicht eine Uebereinstimmung aller Beteiligten vor¬
liegt, ist für die Ausführung der Zusammenlegung oder Theilung nur das Gesetz
maßgebend und die auf Grund des Gesetzes zu fällende Entscheidung; das Recht,
diese letztere auch gegen jede, wie immer geartete Majorität anzurufeu, muh jedem
einzelnen Grundbesitzergewahrt werden. Bei richtiger Auffassungdieses Verhältnisses
werden auch so manche Bedenkenschwinden,welche in Oestreich bisher insbesonderein
juristifchenKreisen gegen ein Zufammenlegungsgefetzgeherrscht haben, und die vor¬
züglich in der irrigen Auffassung des Majoritätsverhältnisses ihren Gruud hatten.
Auf der gleichen irrigen Auffassung,auf die Beimengung des Rechtes, die Einleitung
zu begehren, mit dein vermeintlichenRechte, die Ausführung zu bestimmen, bericht
auch die Besorguiß, daß bei Einräumung des Provocationsrechtes zu Gunsten der
nach dem Steuerkapital ohne Rücksichtauf Kopfzahl berechneten Majorität eine Ver¬
gewaltigung der kleinen Leute durch die Großgrundbesitzereintreten werde. Auch diese
Besorguiß ist unbegründet, weil der Majorität kein Einfluß auf die Zuweisung der
Abfindungen zusteht."

Meine Herreu! Den: möchte ich durchaus beitreten. Es handelt sich bei der Vestimmuug
des Provokationsrechts ja nur um das „Ob" der Zusammenlegung. Was das „Wie" der Zu¬
sammenlegung anbetrifft, fo ist der Großgrundbesitzer absolut nicht in der Lage, darauf einen
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maßgebenden Einfluß zu üben, falls einmal wirklichder Fall eintritt, daß ein einzelner Grund¬
besitzer, durch die Mehrheit der Flache, die ihm zu Gebote steht, eine widerstrebende Bauern-
gemeinde zur Zusammenlegung zwingt. Meine Herren! Zu welchen unnatürlichen Konsequenzen
gelangen Sie, wenn Sie die Mehrheit der Köpfe als Bedingung der Provocation hinstellen!
Denken Sie an den Fall, daß kein Großgrundbesitzerin der Gemarkung vorhanden ist, sondern
die Vauerngemeinde aus 13 kleineren und 12 größeren Grundbesitzernbesteht, dann müssen sich,
wenn Sie die Majorität nach Köpfen einführen, die 12 Bauern von den 13 kleinerenBesitzern,
von Tagelöhnern und Dieustleuten majorisircn lassen. Es würde dahin kommen, daß jene 12
Bauern, welche vielleicht uierfünftel der ganzen Feldmark besitzen, sich doch den 13 widerspre¬
chenden kleinerenGrundbesitzernbeugen müssen. (Zuruf: Natürlich!)

Meine Herren! Ich möchte noch auf einen Punkt kurz hinweifen. Ein Nachtheil für
die kleineren Besitzer kann ja, auch wenn sie majorisirt sind, und wenn gegen ihren Willen das
Verfahreir in Gang kommt, bei richtiger Handhabung des Gesetzes — und die Kautelen sind
dazu in der ausgiebigsten Weise durch das Verfahren getroffen — nicht entstehen. Es muß
jedem Interessenten eine dem Werthe und der Kulturart entsprechendeAbfindung für feineu
alten Besitz gewahrt werden. Es ist allerdings richtig, daß die Vortheile, welche durch die
Zusammenlegung erwachsen, in viel höherem Maße den Großgrundbesitzern, als den kleineren
Besitzern zu Gute kommen. Wenn z. B. Herr von Heister in seinem einleitenden Referate auf
die Erfparniß an Arbeitskräften hingewiesen hat, so ist es naturgemäß, daß Jemand, der 20
Pferde gebraucht, um feinen Acker zu bestelle»:, in Folge der Zusammenlegung vielleicht2 bis 3
Pferde abschaffe»: tan»:, wogegen für eine»: kleinen Besitzer, der nur 2 Morgen hat und seinen
Acker selbst bestellt oder eine Kuh dazu hat, dieser Vortheil der Ersparniß der Arbeitskraft ein
mehr theoretischerist, welchernur praktisch wird, wenn er Gelegenheit hat, die Arbeitskraft, die
er erspart, anderweitig zu verwerthen. In allen Fällen hat aber auch der kleine Besitzerdie
Vortheile, welche sich aus der Zugänglichmachungder Grundstückedurch Wege, aus der etwaige»:
Anlage von Meliorationen und aus der Klarstellung der Rechtsverhältnisse, »vorauf der Herr
Landesrath fchon hingewiefen hat, ergebe»:. Meine Herren! Immerhin will ich den möglichen
Fall, daß ein kleiner Besitzer in: einzelnen Falle nahezu keinen erkennbaren Vortheil von der
Zusammenlegung hat, vollständig preisgebe»:. Keinesfalls aber kann ihn: ein Nachtheil erwachsen
und zwar deßhalb »richt, weil, was die Koftenfrage betrifft, das Gesetz sagt, daß die Auseinander¬
setzungskosten nach Maßgabe des Vortheils, welcherden Einzelnen erwächst,vertheilt werden, und
daraus die Iudikatur die Konsequenzgezogen hat, daß derjenige, welcher aus der Auseinander¬
setzung gar keine»: Vortheil hat, auch keinen Beitrag zu den Kosten zu leisten braucht.

Vice-Laudtags-Marschall: Der Herr Abgeorduete Limbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! die Erklärung des Herrn Staatskommissars

ist wie ein Donnerschlag nnter uns gefallen, aber ich hoffe, daß es mit den: „Nie" auf land¬
wirtschaftlichem und volkswirthschaftlichemGebiete nicht anders bestellt ist, als auf politischein,
nämlich daß es nicht immer fo ernst gemeint ist. Es ist viel über die landwirtschaftlicheBedeutung
der Konfolidation sowohl von: juristischen, wie vom technische,: Standpunkte gesprochenworden.
Meine Herren! Die Worte bewegen, aber die Beispiele überzeuge»:. Ich bitte diejenigen, welche
sich für die Konsolidation interessiren, nach Wetzlar zu gehe»:. Dort ist unser schwierigenVer¬
hältnissen die Konsolidation zu Staude gekommen, Wetzlar liegt mitten in: Thale, von hohen
Berge»: mit steilen Abhängen rings umgeben. Es gab dort keinen Weg, keine,: Steg; dieselben
sind erst in Folge der Konsolidation hergestellt worden, und aus den früheren kümmerlichen
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Kommunalwcidenund Oedländereien si'id die üppigsten Saatfelder entstanden. Dort ist nur eine
Stimme darüber, daß die Consolidation nützlich ist, daß sie nothwendig ist. Es mag sem, daß
die Herren, welche unten am Nheine wohnen, dies weniger empfinden; für uns nn Gelinge ist
die Konsolidation fehr nothwendig. In einem Punkte bin ich mit dem Vertreter der Konsolidation,
meinem geehrten Nachbarn Herrn Wunderlich nicht einverstanden. Er meint, wenn es nach
Köpfen ginge, würde nie konsolidirl. Wir haben in der Nähe uuseres Kreises das kleine Landchen
Luxemburg. Dort ist ein Gesetz für alle Arten landwirthschaftlicherMeliorationen erschienen,
und ich mochte mich glücklich schätzen, wenn ein ähnliches Gefetz für unsere Nheinprouinz erlassen
würde Das Gesetz euthält theilweiseMaterieu, welche unsere Gesetzgebungschon geregelt hat,
z B Bestimmuugeu über (int- und Bewässerung. Dann hat das Gesetz über die Flurwege-
anlageu und andere landwirthschaftlichenMeliorationen Bestimmungen getroffen. Unter diesen
anderen landwirtschaftlichen Meliorationen befindet sich auch die Konsolidation. Das Gesetz
gipfelt in dem Gedanken, daß eine Genoffenfchaftgebildet werde, nnd zwar entwedereine freiwillige
Genossenschaft, wenn alle Besitzereinverstandensind - dann können sie es natürlich machen wie
sie wollen - oder eine Zwangsgenossenschaft,wie wir sie hier ueunen, wenn zwei Drittel der
Besitzermit der Hälfte der Fläche oder zwei Drittel der Fläche nut der MaMitat der Besitzer
für eine solche Anlage sind. Dann können diese Genossenschaften Korporationsrechteerhalten, wie
sie eine Korporation bei uus auch erlangen kaun. Nuu sollte man glaubeu, daß bei diesen
Kantelen, welche noch viel weiter gehen, als die Anträge der Herren Graf vonSvee und Freiherr
von Loü wollen, die Angelegenheit im Sande verlaufeu wäre. Neiu, ''«me Herren der Landes-
Kultnringenienr Enzweiler, ein persönlicherFreund vou nur, ist von fechs Ge.nem en beanftragt
und bat 18 Technikerzugezogen;voraussichtlichwird im nächsten Jahre mit der Arbeit begonnen.
S wm'en sick) r' ei, meine Herren, daß die Zustimmung derMehrheit der Besitzer kein Hinderniß
sein wird aber Sie müssen der allgemeinen Stimmung in der Nhempromnz auch Rechnung
trägem sonst bleibt das Gesetz ein todter Buchstabe. Ich bitte also, den Autrag des Herrn

^'"^e^i^^rfchall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort
Abacordneter Wolters: Meine Herren! Ich will wesentlich nur zur Geschäftsordnung

sprechen und dem Wnnfche Nnsdrnck geben, daß Sie dem Antrage des Herrn Freiherrn Felix
o L^ Folge geben mögen. Ich glm.be, die Konsolidationsfrage ist m allen Kreisen derart

binden ah wir ganz genau wisse», wie die Stimmung im Lande uud hier nn hohen Hause
fü ie Sahe ist Ich bin der sesten Neberzeugung, daß, wenn die Staatsregierung erklart, au

Mehrzahl ds NMes festhalten zu müssen, das ganze Gesetz in diesem Hanse fallen wird.
D r l dW hfchaftlic e Vereni für Nheinvreuheu hat in einer zahlreichbesuchm Vorstmidsfttzuug
7o ewige Wochen in Köln die Frage behaudelt, und, wie ich ^"" e, "i, allen gegen zwei
Stwm^ den Beschluß gefaßt, daß bei der Provokatiou um die Zahl der Besitzer maßgebeud
5?s«ll M iue Herrm! Ich will uicht auf die Grü.ide, die dafür augefuhrt worden ftud, em-
sem soll ^" «"«n. ^ ^ ^,^ ^^. ^.^^^^ ^^ Staatsregierung

e 2 Wmte Mt !w 2rdeu siud. Das eiuzige für mich maßgebende Moment welches
w ^i 3chew!mg mch de.n Besitze angeführt wurde, war dasjenige daß eine Konsolidation
wst n cht zu Stande kommen könnte. Wir haben soeben von dem Herrn Vorredner gehört,
,VN,I NM)I zu ^"".^ „liialick, ist Ich stehe aus dem Standpunkte und sage: bei

14
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Konsolidation unter den Bedingungen, wie sie dein landwirtschaftlichen Vereine nothwendig
erscheinen, nämlich daß die Mehrheit der Besitzer zu provociren hat, nicht zu Stande kommt,
dann stehe ich auf dem Standpunkte: warten wir in Gottes Namen noch etwas mit dem Gesetze
bis eine andere Ansicht in der Bevölkerungherrscht. Heute aber, glaube ich, ist es rein vergebliche
Mühe, über alle die Paragraphen abstimmen zu lassen. Wenn wir einfach von uorneherein über
die Hauptprinzipienfrage abstimmen, so wird es sich zeigen, wie wir zu dem Gesetze stehen.
Persönlich möchte ich aber noch das Eule erklären, daß es für viele Theile unserer Provinz eine
Nothwendigkeitist, die Konsolidation zu Stande zu bringen. Ferner möchte ich erklären, daß ich
die großen Bedenken, welche Zerr Graf von Hoensbroechund andere Redner haben, nicht theile.
Ich will nicht weiter darauf eingehen, glaube aber, daß diese Bedenken im Wesentlichengehoben
werden künnm.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteBeppler hat das Wort.
Abgeordneter Beppler: Ich möchte Ihnen einige Mittheilungen über die Zusammen¬

legungen im Kreise Wetzlnr machen. Die Zusammenlegung der Gemarkung Wetzlar wurde
seiner Zeit durch absolute Majorität der Grundbesitzerprovocirt, es entstand dort ein förmlicher
Aufruhr. Nachdem dort, wo die Vodenbefchaffenheiteine sehr verschiedene ist, konsolidirt ist, sind
die sämmtlichen Besitzer zufrieden und freuen sich, daß aus dem Wirrwar von Grundstückenheraus
schöne Fluren entstanden sind. In meinem Orte haben seiner Zeit 14'Grundbesitzer den Antrag
auf Zusammenlegung gestellt, es wurde iu Folge dessen ein Termin anberaumt, in dein viele
Grundbesitzerheftige Opposition machten; heute halten sie die Zusammenlegung für vortheilhaft,
sie wollen eben dazu gezwnngeu sein. Ich möchte, um der Landwirthschaft aufzuhelfen, die
obligatorischeEinführung dieses Gesetzes beantragen. Haben doch seiner Zeit die Bauern gesetzlich
gezwungen werden müssen, die Jauche auszuführen, obgleich sie den Nutzen des Düngers vor
Augen hatten. Was die Kosten der Zusammenlegung anbelangt, so sind in Wetzlar pro Morgen
13 M. bezahlt wordeil. Diese Summe kann den Vortheilen gegenüber gar nicht in Betracht
kommen. In dem Kreise Biedenkopf, Provinz Hessen-Nassau, lagen Gemeinden znsammen, deren
Ländereien einen sehr geringen Werth haben und die in Folge der Verbesserung in Wohlstand
gerathen sind. In Bezug auf das, was über die Gewannregulirung mitgetheilt worden ist, kann
ich aus Erfahrung sagen, daß diese Gewannregulirung allein große Vortheile nicht mit sich bringt.
Es hat eine Gemeinde die Gewanne mit großen Kosten regulirt und eine andere Gemeinde hat
zusammengelegt; die Kosten der Zusammenlegung haben nicht mehr betragen, als die Kosten der
Gewannregulirung, und haben doch viel mehr Vortheile mit sich gebracht.

Vice-Landtags-Marschall: Seine Durchlaucht Fürst zu Wicd hat das Wort.
Fürst zu Wied: Meine Herreil! Ich habe zunächst in Bezug auf das, was Herr

Wolters über die Sitzung des Eentral-Vorstandes des landwirthschaftlichenVereins gesagt hat,
Ihnen etwas mitzutheilen. Ich habe damit gewartet, Ihnen das zu meinen Händen an die
Adresse des Landtages gerichteteSchreiben des landwirthschaftlichenVereins mitzutheilen, bis wir
zur Behandlung der einzelnen Paragraphen des Gesetzes kommen würden. Wie die Sache jetzt
steht, beehre ich mich, wenigstens den eineil Punkt hemuszugreifeu, der diejenige Frage betrifft,
die uns zunächst beschäftigt,nämlich die Frage, ob die Hälfte der Kopfzahl der Besitzer oder die
Hälfte des Katastral-Neiuertrages bei der Provokation entscheiden soll. Es ist dies vom Central-
Vorstnnde des landwirtschaftlichen Vereins unter Punkt ^ zusammengefaßt nnd lautet dahin:

„Ein folches Verfahren erfordert dir Zustimmung von mindestens der Hälfte der
Besitzer, die mindestens die Hülste der zu regnlirenden Fläche und des Katastral'
Neinertrages repräsentiren."
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Meine Herren! Hier sind also drei Bedingungen zusammengefaßl. Wenn wenigstens
gesagt wäre: die Hälfte der Besitzer allein, dann könnte man vielleicht fragen, ob eine solche
Bedingung für das Zustandekommendes Gesetzes nicht günstiger wäre, aber durch die geforderten
drei Bedingungen ist die Sache so uerklansulirt, daß eigentlich keine Konsolidation zu Staude
kommentaun. Ich bin vollständig mit denjenigen Reduern einverstanden, die dies bereits aus¬
gesprochen haben. Nach der schneidigen Erklärung, die von Seiten de« Vertreters des Herru
Ministers abgegeben worden ist, brauche ich über diesen Punkt ja nicht mehr zn sprechen, denn
Sie werden zugebeu, daß iu dem landwirthschaftlichenMiuisterium jedenfalls die Erfahrungen
aus allen Provinzen des Laudes uorliegen, und daß man dort ganz genau weiß, welche Trag¬
weite gerade diese Nestimmuug iu den verschiedenen Provinzen gehabt hat. So lange die Hälfte
der Besitzer der Kopfzahl nach zur Grundlage der Provokation gemacht war, sind eben keiue
Konsolidationen zu Stande gekommen,und sobald diese Bestimmuug ausgeschieden worden ist,
haben die Provokationen auf Konsolidation in ziemlich vielen Gemeinden stattgefunden. So ist
es dort gegangen, nnd gerade so wird es auch bei uns gehen. Die ganze Arbeit, die wir hier
gemacht haben, die ganze Arbeit, die das Ministerium gemacht hat, alles was der Provinzial-
Verwaltungsrath vorbereitet hat, wäre fruchtloseArbeit, wenn Sie die Mehrzahl der Besitzer in
das Gesetz aufnähmen, denn dasselbe würde einfach bei Seite gelegt und nicht gebrancht werden.
Das ist eine Erfahrung, die in allen Provinzen gemachtworden ist und die jedenfalls bei uns
noch viel stärker hervortreten würde, wo die Anschauungen des l-oäe nnd die Gewohnheit des
Zertheilens des Besitzes so tief in die Bevölkerung gedrungen sind. Meine Herren! Ich habe
zunächstnoch auf das zu autworteu, was Herr Graf von Hoensbroech angeführt hat. Derselbe
hat gesagt, daß wegen der Unsicherheit des Besitzes die Konsolidation keinen Werth hätte oder
doch nicht' möglich wäre uud daß ohne Ordnung des Erbrechts in der Zukunft nach 30 Jahren
die Kousolidationsfrage wieder auf die Tagesordnung kommen und die Konsolidation wieder von
neuem anfaugeu würde. Meiue Herreu! Dem gegenüber möchte ich bemerken, nachdem wir
gesteril über das Hypothekengesetz uud über die Ordnuug der Titel des Grundbesitzes beschlossen
haben, meine ich, hätte,: wir einen ersten und sehr bedeutendenSchritt vorwärts gethan, nm
Sicherheit in die Grenzen uud in die Eigenthumstitel zu bekommen. Wir haben gerade bei
diesem Gesetze dahin gestrebt, auch die Katasterfrage hinein zu bringen, und es ist uns von
Seiten der KöniglichenStaatsregicrung zugesagt wordeu, durch Verordnung dafür zu sorgen, daß
eine möglichst enge Verbindung zwischenden Katasterbeamten und deren Wirksamkeit und den
Beamten die für die Titel des Grundbesitzes zn sorgen haben, eintreten soll. Meme Herren!
Würde, sobald nach Einführung des gestern von uns behandelten Gesetzes in einer Gemeinde auf
Konsolidation provocirt und diese Konsolidationdurchgeführtwerdeu, so würden du> ganzen Titel
des Besitzes die Kataster, die ganzen Hypothekenmit einem Schlage vollständig klar und in den
ideal besten' Zustand gebracht. Meine Herren! Das können Sie mir nicht bestreuen. Wie
wichtig also die Konsolidation für unfere Proviuz in dem Augenblick ist, rn dem wir in dem
gestern von uns berathenen Hypothekengesetz einen ersten Schritt vorwärts zur Sicherheit des
Eigenthums thun, werden Sie mir auch zugebenmüssen.

Meine Herren' Was nun das Erbrecht betrifft, fo würde, wenn nur das vorliegende
Gesetz, ohne nach meinem geschäftsorduuugsnmßigmAntrage, «'s den ich nachher kommen werde,
uns über die Vorfrage zu entfcheiden,jetzt durchberatheu, am Schlüsse auch der Vorschlag des

über die Frage der weiteren Vererbuug der konsokwten Flachen

zur Sprache kommen, und wir würden dabei Gelegenheit haben, uns über diese schnuengeuud
14»
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äußerst weittragendeMaterie zu äußern und dahiu zu dringe», daß wir auch darüber in Zukunft
ein Gesetz vorgelegt erhalten. Meine Herren! Ich würde es für einen der wichtigstenPunkte
halten, wenn gerade durch die Konsolidation ein solches Gesetz angeregt würde.

Meine Herren! Ich muß jetzt noch auf die Zusammensetzungunseres Provinzial-Landtages
eingehen; die Herreu werden mir es nicht übel nehmen, wenn ich diesen Punkt mit ein Paar
kurzen Worten streife. Sehen Sie durch Ihre Reihen, so werden Sie mir zugeben, daß ein sehr
großer Theil der Abgeordnetender Nheinprouinz aus dem nördlichenTheil der Provinz hcrstammt,
in welchem der Großgrundbesitzund auch noch der größere bäuerliche Besitz vcrtreteu ist, daß nur
der kleinere Theil der Vertreter aus der südlichenHälfte der Provinz herstammt, wo der Klein-
grundbesitz und die außerordeutlicheZersplitterung herrscht.

Meine Herren! Ich glanbc, Sie werdeil mir das zngeben müssen. Die Herren aus den
Städten sind zum großeu Theil aus der nördlichenHälfte, die Herren (Großgrundbesitzerebenfalls,
und fo ist es nur eine verhältnißmäßig geringe Zahl von Vertretern, die eingehend die Tragweite
der Zersplitterung des Grundbesitzes in dein südlichen Theile nnserer Provinz, in dem kein
eigentlicherGroßgrundbesitzeristirt, kennen.

Meine Herren! Wenn Sie ein so großes Gewicht auf ihren Antrag, in Betreff der
Provokation zur Kousolidation legen, so haben Sie eiu volles Recht dazu. Die Einen sagen:
wir brauchen das Gesetz nicht — Herr Graf von Hoensbrocchhat sich selbst dahin ausgesprochen,
die Anderen sagen: wir liegen mit unseren großen Gütern im Gemenge mit bäuerlichen Gütern,
wir wollen deshalb — ich erkennedas vollständig als ein richtiges Motiv gerade für diefe Herren
an, daß sie sagen — wir wollen deshalb, weil es so ist, weil nur unsere Nachbarn majorisiren
könnten, für sie eintreten uud sageu nein, - nudle»«« odligc, — und wollen diese Macht nicht
haben. Meine Herren! Das ist ein schönerStandpunkt, aber ich frage Sie: ist es nicht viel
wichtiger, daß wir das Gesetz zu Stande bringen, um Ordnung in unsere Kataster und unsere
Hypothekenzu bringen, als daß wir nns auf diesen sehr anertennenswerthen Standpunkt stellen,
daß wir nicht in die Lage gesetzt werden wolleil, andere majorisiren zu können? Meine Herren!
Wir braucheu es ja uicht zu thun, das ist ja eben das, was Ihnen und Ihren Genossen anheim
gegebenwird.

Meine Herren! Endlich möchte ich auf die geschäftsordnungsmähigeFrage, die ich zuerst
angeregt habe, zurückkommen. Ich bleibe bei meinein Antrage stehen, daß Sie erst später über
die wichtige priuzipielle Frage der Mehrzahl der Besitzer abstimmen. Meine Herren! Wenn Sie
die scharfen Erklärungen, wie sie sich entgegenstehen,wie sie znerst Herr Freiherr von Loö im
Namen eines Theiles der Grundbesitzerabgab, nnd wie sie dann auf der anderen Seite von dem
Herrn Vertreter des Ministeriums abgegebenwnrde, gegen einander halten, dann, meine Herrn,,
ist die nothwendige Konsequenz, daß Sie, sobald wir uns hier im Landtag dafür entschieden
habeil, die Mehrzahl der Besitzer in das Gesetz cinznfügen, voll der weiteren Diskussiou über das
Gcfetz abfeheu. (Zustimmung.)

Nun frage ich Sie, meiue Herren, ist es nicht richtiger, daß wir, die wir in diesem Falle
einen gesetzgebenden Faktor, der für die Interessen der Provinz eintreten soll, darstellen, erst alle
Eventualitäten uud alle Wirkungen des Gesetzes in seinen einzelnen Paragraphen durch studiren,
sie mit den Herren Justitiaren und mit den Herren Vertretern der Staatsregierung durchdenken
und besprecheil,ehe wir über die prinzipielle Frage abstimmen und dadurch eigeutlichuns selbst
präjudizircu? Ich »lochte Sie deshalb zum Schlnß meines Vortrages bitten, auf meinen Vorschlag
einzugehen, die Nbstimmuug über die priuzipielle Frage bis zum Schluß, bis wir das ganze
Gefetz durchberathen habeil, zu verschieben.



109

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist nach nnscrcr Geschäftsordnung
Pflicht des Vorsitzenden, dafür zn sorge», daß erstens die Geschäfte rasch erledigt werden, und
daß zweitens Niemand zu weit von dein Gegenstandeabstreife, um den es sich handelt. Meine
Herreu! Ich möchte darauf aufmerksam machen, das, wir fortgesetzt uns noch in der General¬
debatte befinden, aber eigentlich wird in der letzten Zeit beinahe nnr über §. 1 gesprochen. Es
scheint mir deshalb, daß wir vielleicht gut thun würden, weun wir die Generaldebatte schlössen
uud wirklich zu §. 1 übergingen, so daß die Herren das, was sie zn sagen haben, an der Stelle
vorbringen können, au welche es eigentlich hingehört. Es haben sich noch die Herren Graf
Wilderich von Spee, Freiherr Felix, von Loö, Fürst zu Solms-Lich, Wolters, Wunderlich,
Sterucberg und Freiherr von Eunatten zum Worte gemeldet. Wenn der Landtags-Marschall die
Berathung eines Gegenstandes für erschöpft halt, der Schließung der Diskussiou jedoch vou
mindestens 8 Mitgliedern widersprochenwird, so ist die Frage, ob die Berathung zum Schlüsse
reif sei, zur Abstimmung zu bringen. Ich halte die Generaldiskusfionfür erschöpft. (Widerspruch.)

Wenn die Herren anderer Ansichtsind, so werden wir in der Gencraldistussion fort¬
fahren. Mein Vorschlag geht dahin, die Generaldiskussiunzu schließen und zu H. 1 überzugehen,
uud zwar uicht zur Abstimmung, sondern zunächst zur Diskussion über 8- 1- ^ Der Herr
Abgeordnete Wolters hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterWolters: Ich stimme dem vollständig bei nnd glaube, daß damit das
erreicht wird, was Herr Freiherr von Lo« gewollt hat. Wir werden bei der Abstimmung über
8. 1 in die Lage kommen,zu sehen, ob das Gesetz durchkommt.

Vice-Landtags-Marschall: EntschuldigenSie meine Herren, ich habe nicht gesagt,
daß wir zur Abstimmung, sondern zur Diskussion über §. 1 überzugehen hätten. — Der Herr
AbgeordneteFreiherr Felix von Loe hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich würde dem Vorschlagedes
Herrn Vorsitzendenunter der Bedingung beistimmen, daß bei ß. 1, wie es auch iu deu Volks¬
vertretungen üblich ist, wieder in die eigentliche Generaldiskusfion eingetreten werden kann, weil
in dem §. 1 das Prinzip ausgesprochenist.

Viee-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich bin nicht der Meinung des Herrn Vorsitzenden,

Ich würde vorschlagen,daß wir in der General-Diskussionruhig fortfahren, denn wir sind jeden¬
falls, sobald wir znr Abstimmung über §. 1 gekommen sind, mit der weiteren Berathuug der
Gesetzesvorlagefertig, und das möchte ich nicht. Die Vorlage ist uns hierher gegeben worden,
um'sie ganz durchzuberathenuud siud nur nicht berechtigt,weil der eine Satz in §. 1 den einen
gefällt, den anderen mißfällt, die weitere Berathuug zu unterlassen. Wir sollen hier ein Votum
über das ganze Gesetz und zwar für den prenßifchenLandtag abgeben und nicht nur debattiren,
ob wir den §. 1 annehmen oder verwerfen wollen. (Redner macht eine Pause.)

Vice-Land tags-Marsch all: Ich stehe vollständig ans demfelben Boden, wie Herr
Dietze. Ich bin mit dem, was er sagt, Wort für Wort einverstanden, ich will nur auf anderem
Wege dasselbe erreichen. Es war uicht meine Absicht,über §. 1 abzustimmen,sondern ihn zur
Diskussiou zu stellen.

Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Ich sehe gar nicht ein — ich hatte eben noch nicht ausgesprochen, —

daß wir iu dieser Weise vorgehensollen. Lassen Sie uus ruhig die General-Diskussionfortsetzen,bis sie
erschöpft ist und dann den §. 1 von vorn wieder vornehmen und durchgehen,bis wir zu Ende sind.



Viee-Landtags-Marschall: Ich hallo die Debatte über das ganze Gesetz für er¬
schöpft und werde dieselbe Wichen, wenn nicht der Schließung durch 8 Mitglieder widersprochen
wird. (Widerspruch.)

Es siud 8 Mitglieder, die widersprechen. Ich bringe die Sache zur Abstimmung. Meiu
Vorschlag geht dahin, die General-Distnssion zu schließen und in die Berathung über 8- 1 ein¬
zutreten. Diejenigen Herren, welche mit meinem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität. Wir fahren in der General-Diskussion fort.
Der Herr Abgeordnete Graf Wildcrich von Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wild er ich von Spee: Meine Herren! Ich habe blos eine knrzc

Berichtigung zu inachen, weil ich bemerkt habe, daß der Vertreter der Königlichen Staatsregieruug
mich mißverstanden hat. Er war der Ansicht, daß ich dafür gesprocheilhätte, daß blos die
Majorität, die größere Hälfte der Besitzer ausschlaggebendsein soll. Es sollte heißen, daß ein
solches Verfahren die ^ustimmnng von mindestens der Hälfte der Besitzer, die mindestens die
Hälfte der Fläche und des Katastralreincrtrages repräsentiren, erfordert. Es wird also von mir
die Zustimmuug der Majorität der Besitzer gefordert, damit die größere Hälfte des Grundbesitzes
nicht den Ausschlag gebe. Es soll auch die Majorität des Grundbesitzesdabei zur Geltung kommen.
Das, was ich dem Herrn Limbourg antworten möchte, bezieht sich auf das Gesetz von Luxemburg,
(Unruhe!)

Vice-Landtags- Marsch all: Meiue Herren! Da Sie die Sache zu hören wünschen,
so bitte ich, dem Herrn Nedner auch die nöthige Aufmerksamkeitzuzuwenden.

Abgeordneter Graf Wild er ich von Spee: Artikel 12 des Gesetzes für Luxem¬
burg lautet:

„Hat die Mehrzahl der Bctheiligten, die mindestens zwei Drittel der Vodenfläche besitzt,
oder zwei Drittel der Betheiligteu, die mehr als die Hälfte der Fläche repräfentiren,
ihre Zustimmung gegeben, u. s. w."

Es besteht die Alternative, entweder die Majorität der Besitzer und zwei Drittel des
Grundbesitzes,oder umgekehrt zwei Drittel der Kopfzahl und die Hälfte des Grundbesitzes. Das
habe ich blos erwidern wollen, um diese Unklarheit zu beseitige».

Vice-Laudtllgs-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix uou Lo« hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«: Meine Herren! Nur ein paar kurze Wider-

leguugen. Zunächst kaun ich den Ausführungen des Herrn Landes-Direktors refp. der Mühe/
die er sich gegeben hat, die Ansichten deo Proviuzial-VerwaltungSraths zu vertheidigen, meine
Anerkennunguicht versagen; daß ihm dies vollständig gelungen wäre, möchte ich allerdiugs nicht
zugeben. Wenn er die Ansichtenunserer Rheinische,:Bevölkerung iu solcherWeise deu meinigen
gegenüberstehendgeschildert hat, so glaube ich, daß ihm dies große Mühe gemacht hat. Ich
möchte den Herrn Landes-Direktor auf unsere Verhandluugen iu einem früheren Provinzial-
Landtage über das Erbrecht verweifen, die auf dem freiheitlichen Prinzip zur Löfung der Erbrechts-
frage basirten.

Ich möchte ferner hervorheben, daß der Vergleichmit anderen Landestheilen, die Exem-
plisiciruug auf Hannover, für uus uicht paßt. Es sind eben ganz andere Verhältnisse und wenn
man geglaubt hat, dort ein anderes Gesetz, welches den Zwang statuirt, einführen zu müssen, so
mag das aus der Initiative der Negierung hervorgegangen sein, wie auch dieser Entwurf; daß
es aber ans der Initiative der Bevölkerung hervorgegaugeu fei, ist uns nicht nachgewiesen.
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In Betreff der Aeußerung des Herrn Vertreters des Slaatsministeriums mochte ich
zunächst konstatiren,daß der Herr Negierungskommifsardie Ausführungen des Herrn Grafen von
Hoensbroechin Betreff der Folgen der Konsolidation in Nezng auf uuser Erbrecht nicht widerlegt
hat. Er ist gar nicht darauf eingegangen, nämlich auf die Folge, daß alle paar Jahre wieder
eine Zersplitterung eintrete,:, alfo die Zufammenlcguug, die einmal ansgefnhrt worden ist, wieder
gestört werden würde. Ich möchte mir dann noch erlauben, auf die Bemerkung, daß wir nicht
konsequentsind, wenn wir uns mit der Majorität begnüge», zu erwidern. Es ist von allen
Seiten, von den Gegnern dieses Entwurfes hervorgehobeuworden, daß an vielen Orten ein
Bedürfniß bestehe, und daß der Widerstand Einzelner dein öffentlichen Nutzen weichen müsse. Bei
einen, derartigen Grundsatze ist es konsequent, daß man eine Majorität bestimmt und nicht den
Zwang einführt. Gerade die Anführung von Bayern von Seite» des Herrn Kommissarius der
Staatsregiernng scheint nur mehr für unsere Ansicht zn sprechen, als für die feinige, wenn dort
die Konsolidation eben so wenig ausgeführt worden ist. Daß die Freiwilligkeit möglich ist, und
daß es auf dem Wege der Freiwilligkeit geht, hat uus Herr Limbourg in seinen Ausführungen
über Luxemburg fehr klar gezeigt. Auch das Veifpiel, welches von dem Herrn Vertreter von
Wetzlar uns mitgetheilt wurde, beweist, daß die Stimmnng dafür ist. Er hat uns mitgetheilt,
daß dort einer Flurregulirung die Stimmung der Bevölkerung geneigt sei, letztere aber gezwungen
werden wolle. Ja, meine Herren, das ist eine eigenthümlicheStimmung, wenn man etwas gern
möchte und dazu noch gczwuugrn werden null. In den übrigen Theilen der Nhcinprouinz würden
wir, wenn wir etwas gern wollen, den Zwang nicht erst abwarten. Ich möchte ein Beispiel aus
der Nähe des Herru Grafen von Spee anführen, wo in einer Flur konsolidirt, refp. die Flurwege
regulirt werden follten, wo alle, mit Ausnahme eines einzigen Grundbesitzers, der mit feinen
zerstückelten 8 Morgen in der Flnr lag nud an dessen Widerspruch die freiwillige Umleguug jetzt
scheiterte, zugestimmthabe,,. Das ist einer der Fälle, in denen der Widerspruch eines einzelnen
eigensinnigen Menschen dnrch die Majorität gebrochen werden muß, aber durch eine andere
Majorität, wie der Gesetzentwurf sie vorsieht. Dem Herrn Landtags-Marschall möchte ich mir
erlauben, zu erwideru, daß, wenn hier im Provinzial-Landtage, was richtig sein mag, der größere
Theil der Mitglieder aus dem Norden der Provinz ist, wo ein, geringeres Bedürfuih nach
Zusammenlegn»«,vorliegt, wir aus dem Norden, wie ich glaube, auch viel unparteiischerüber die
Frage urtheilen können, weil wir persönlichweniger dabei interessirt sind. Dem Herrn Vertreter
des Staatsmimsteriums gegenüber, welcher glaubte, daß die Bevölkerung gewissen Einflüssen in
dieser Beziehuug zugänglichsei, halte ich es für nothwendig, darauf hiuzuweisen, daß es gerade
die'intelligenteren, die größeren nnserer Landwirthe sind, die sich darüber ausgesprochenhaben;
die kleinerenweniger. Das haben Sie ans dem Beschlusse des Eentralvorstandes des landwirth-
schaftliche»Vereins vernommen. Ei»e» ähnliche» Befchluh hat der Vorstaud des Rheinischen
Vaueruvcreins im vergangenen Jahre - allerdings war dieser Entwurf noch nicht vorgelegt -
aber in derfelben Richtung gefaßt, daß bei der Nrschlußfassuugund bei der Ausführung der
Zusammenlegung die Interessenten eine entscheidende Mitwirkung habe» müssen. Sie sehen, daß
es gerade der intelligentere Theil der Bevölkerung ist, der mit klarer Erkenntniß der Sachlage
sich dahin angesprochen hat. Dann möchte ich zur Geschäftsordnungbitten, daß^wir rafch über
die Sache hinauskomme». Mei»e Herren! Der 8- ' entscheidet über die ganze Sache. Warn»,
wolle» wir über Einzelheiten la»ge debattiren? Sind wir darüber hinaus, hat die Stnats-
regierung die Güte diese» uusere» Wünschen in dieser Beziehung Rechnung zu tragen, dann
werden wir sehr rasch einen praktischen Gesetzentwurfzu Stande bringen, dann allerdings werde»
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die Erfahrungen, welche gerade die Staatsregierung gemacht, von entscheidenderWirkung sein.
Ich »lochte deshalb bitten, über den §. 1 gleich abzustimmen.

Vice-Landtags-Mar schall: Herr Geheimer Rath Sterneberg hat das Wort.
Geheimer Obcr-Ncgieruugsrath Sterneberg: Meine Herren! Es ist mehrfach von den

Gegnern des §. I heuorgehobenworden, daß es den: Ncchtsgefühledes Rheinländers widerspricht,
wenn man lediglich nach der Fläche und nach dem Katastral-Neinertrage und nicht nach der
Kopfzahl der Besitzerdie Provokation auf Zusammenlegung zulassenwolle. Meine Herren! Diese
Auffassung stimmt mit den thatsächliche»Verhältnissen nicht ganz übereiu. Auch der Prouinzial-
Landtag selber ist nicht immer dieser Ansicht gewesen. Für dcu rechtsrheinischenTheil ist das
Gesetz vom Jahre 1869 erlassen worden. Dieses Gesetz, welchesnicht die Majorität der Besitzer,
sondern nur die Majorität des Besitzes nach der Fläche und dem Katastral-Neinertrage erfordert,
ist vom Prouinzial-Landtagc berathen worden, und es hat die Zustimmung desselben gefunden.
Man hat also damals nicht nngenommen, daß eine Nerletznng des Nechtsgefühlesder Rheinländer
eintreten werde, und bei der Ausführung des Gesetzes ist es der Negierung nicht bekannt geworden,
daß die Interessenten in ihrem Nechtsgefühl sich verletzt gefunden hätten. Jetzt, wo es sich um
die Ausdehnung dieser selben Grundsätze auf das linke Nheinnfer handelt, soll das Nechtsgefühl
des Nheinländers verletzt sein. Meine Herren! Ich kann das nicht annehmen, es müßte denn
das Nechtsgefühl auf dem linken Nheinufer ein anderes fein, als ans dem rechten. Ferner »ruh
ich dem, von »leinein Herrn Kollegen hervorgehobenenUmstände, vollständig beistimmen,daß das
Gesetz nur auf dem Papier stehen würde, wenn die Majorität der Besitzer hinzugefügt wird»
Wie kommen denn Provokationen ans Zusammenlegung zn Stande? Meine Herren! Es hat ein
Grundbesitzerden Muth, den Antrag zn stellen, die anderen möchtendem gern beitrcten, aber sie
thun es aus gewissen Rücksichten, die sie zu nehmen haben, nicht; verwandtschaftlicheRücksichten,
Furcht u. s. w. veranlassen sie, dem Antrage nicht beizustimmen. Erst wenn das Verfahren
eingeleitet, wenn es für zulässig erklärt und wenn es vorgerückt ist, stimmen auch die übrigen
Besitzer bei. In dieser Beziehung sind die umfassendstenErfahrungen gemacht worden. Man
»rag nur auf die Nachbarvrouinzennnd auf das rechte Rheinufer sehen, wo ähnliche Bestimmungen
schon gelten. Wie liegt denn die Sache in den Nachbarprouinzen Westfalen und Kurhessen?
Dort wird, wie im vorliegenden Entwürfe, eine Zufammenlegung auch für zulässig erklärt, wenn
die Hälfte nach der Fläche und dem Katastral-Neinertrage dafür ist, in gewissen Fällen ist sie
aber auch schon dann zulässig, wenn die Besitzer des vierten Theils des Ackers sich dafür
aussprechen. Der vierte Theil des Ackers genügt nämlich dann, wenn eine gemeinschaftliche
Benutzung, namentlich Weide auf den Grundstückenruht; dies ist aber meistentheils der Fall und
bilden die anderen Fälle die Ansnahme.

Es wird also der Negel nach dort eine Zusammenlegung schon eingeleitet, wenn die
Besitzer des vierten Theils des Ackers provozirt haben. Dagegen macht der Entwurf der Rhein-
Provinz die Konzession, daß in allen Fällen die Hälfte nach der Fläche und dem Katastral-
rcinertrage vorhanden fein muß. Fragen wir uns nun aber, sind denn die Grundbesitzer der
anderenProvinzen von denen der Nheinprovinz verschieden?Haben die Grundbesitzerder Provinzen
Hessen-Nassauund Westfalen ein geringeres Rechtsgefühl als die der Nheinprovinz? Ich glaube
das nicht. Der Westfale und der Hesse hängt mit derselben, wenn nicht mit größerer Hart¬
näckigkeit und Liebe an seinein Grnnd und Boden als der Rheinländer und dennochsind dort
sehr zahlreiche Provokationen auf Zusammenlegung gestellt worden. Die letzterenhaben durchweg
zu sehr gelungenenResultaten geführt und wenn dies in der einen oder anderen Gemarkung Mt
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der Fall gewesen ist, so hat das nicht daran gelegen, daß zu wenig Kanteten für die Einleitung
des Verfahrens aufgestellt sind. Wie wenig die segensreichenFolgen der Zusammenlegung zur
Zeit der Einleitung des Verfahrens, namentlich von den kleinen Besitzernübersehenwerden, dafür
möchte ich einen Fall anführen, der mir persönlich in der Provinz Hessen, und zwar in der
Gemarkung Ostheim des Kreises Hanau entgegengetretenist. Ich führe gerade diesen Fall an,
weil dort die Verhältnisse ähnlich liegen, wie in der Nheinprovinz und dort auf Grund eines
Viertels der Flache die Zusammenlegung eingeleitet ist. Ich habe die Gemeinde Ostheim in
Begleitung meines Herrn Chefs, des Ministers für Landwirtschaft, im Sommer vorigen Jahres
besucht. Der Herr Minister hatte sich eutschlosseu, diese Gemarkung zu besichtigen, hauptsächlich
aus dem Grunde, weil bei Einleitung des Verfahrens ein thätlicher Widerstand hervorgetreten
war. Die Interessenten hatten nämlich den Beamten und Sachverständigen das Betreten der
Gemarkung verweigert und als letzteres erzwungen werden sollte, thätlichen Widerstand gegen die
Staatsgewalt geleistet. Es hatte das eine strafrechtliche Untersuchungund die Verurtheilung von
fünf oder sechs Einwohner von Ostheim zu mehrmonatlicher Gefäugnißstrafe zur Folge. Nach
Beseitigung des Widerstandes wurde das Verfahren fortgesetzt und im Herbste 1883 durch Ueber¬
weisung der Pläne ausgeführt. Als ich uun im vorigen Sommer mit meinem Herrn Chef
hinkam, war ich nicht ohne Sorge, ob der Empfang ein fehr freundlicherwerden würde. (Heiterkeit.)

Aber, was geschah! Auf der Grenze der Gemarkungen war eine große Ehrenpforte auf¬
gebaut und dahinter hatte sich die ganze Gemeinde mit Fahnen und Emblemen aufgestellt und
zwar nicht allein die zufriedenen Interessenten, sondern auch die zu längerer Gefängnißstrafe
uerurtheilteu. (Heiterkeit.)

Alle bedankten sich dafür, daß ihrer damaligen Beschwerde keine Folge gegeben, sondern
die Sache trotz des Widerstandes zur Ausführung gekommen sei. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Dies spricht für die Güte der Sache. Es wäre iu Ostheim niemals zu
einer Zusammenlegung gekommen, wenn man die Hälfte der Besitzer oder auch nur die Hälfte
des Besitzes nach der Fläche und dem Katastralreiuertrage als Voraussetzung für die Massigkeit
der Zusammenlegung angenommen hätte.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bitte um Nuhe.
Geheimer Ober-Negierungsrath Sterneberg: Die Erfahruugen haben uns gezeigt, daß

man mit der Hälfte nach der Fläche und dein Katastralreiuertrage sich begnügen muß, und daß
diese Voraussetzungvollständig genügt, um die Grundbesitzervor Schaden zu bewahren.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Seine Durchlaucht der Fürst zu Solms-Lich hat das Wort.
Fürst zu Solms-Hoheusolms-Lich: Ich wollte mir unr die kurze Bemerkung

erlaube», daß iu allen Fällen, namentlich im Großherzogthum Hesse,:, die mir bekannt sind, und
in welchen die Konsolidation stattgefunden hat, ursprünglich ein großer Theil der Grundbesitzer
opponirt und sich dagegen erklärt hatten, nachträglich aber, nachdem das Verfahren fertig war,
vollkommendamit einverstandenwaren, sich jetzt glücklich schätzen, darüber freuen uud sehr zu¬
frieden sind, daß sie vom Wege ans auf jedes ihrer Grnndstückehinkommenkönnen. Ich bin
überzeugt, daß auch hier zu Lande, wenn anfangs auch Opposition stattfinden wird, nachträglich
die Besitzer sich auch damit zufrieden finden werden. Man braucht keine fo große Angst zu haben,
daß ein gewisser Zwang ausgeübt werde. Im Uebrigen schließe ich mich den Ausführungen
Seiner Durchlaucht des Herrn Landtags-Marschalls vollkommenund in jeder Weise an, und bitte
dringend, daß dieses hochwichtige Gesetz hier im Hause angenommen werde.

15
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Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Ich war in Köln einer der wenigen, welche

in der Versammlung des landwirthschaftlichenVereins sitzen gebliebensind, als es zur Abstimmung
kam. Ich konnte mich für die Idee des Majoritätsbeschlussesdnrch Besitz und Köpfe uicht er¬
wärmen. Meiner Meinung nach geht das nicht, es fördert wenigstens nicht. Ich weiß aus Er¬
fahrung, wie segensreich eine Verkovpelnng felbst für einen kleinen Mann ist. Ich weiß auch,
wie unpopulär die Autragsteller für gewöhnlichgeworden sind, ich weiß, daß sie so zu sageu für
uogelfrri erklärt wurden. Hinterher wurden sie die allerpopnlärstcn Leute, Alles dieses bestimmt
mich aber nicht, diesen direkt ablehnenden Schritt mit zu befürworten, den ein Theil der geehrten
Mitglieder thun will. Meine Herren! Ich bitte Sie sehr darum, lassen Sie uns nicht gleich das
Gesetz fo ablehnend behandeln. Es ist es wahrhaftig werth, daß wir uns vollständig klar werden,
wie gut und segensreiches für viele ist, segensreicham meisten natürlich da, wo der Besitz außer¬
ordentlich zerstückelt ist, aber auch segensreichda, wo er nicht so sehr zerstückeltist. Ich kann
Ihnen aus meiner Erfahrung noch einen Fall anführen. Von einer Flur von ungefähr <l000
Morgen gehörte die Hälfte der Gemeinde, die Hälfte dein Dominium. Es wnrde die Verkuppelung
beschlosseilund ein Plan angefertigt, nach welchem der Domanialpächtcr fehr gut stand. Ich sagte
ihm aber gleich, es werde ihm ein dicker Strich durch die Rechnung geinacht werden. Jetzt, nach¬
dem die Verkuppelung durchgeführt ist, steht sich die Gemeinde viel besser, wie die Domanial-
uerwaltung, welche den geringeren Theil bekommen hat. Das ist in meinem Heimathsdorfe geschehen,
und daß mir mein Heimathsdorf am meisten am Herzen liegt, können Sie sich denken. Ich habe
mich dort am meisten dafür intcrefsirt. Ich sage noch einmal, verhalten Sie sich- nicht gleich von
vornherein so ablehnend. (Bravo!)

Landtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnete Eonze hat das Wort.
Abgeordneter Eonze: Meine Herren! Auf die Gefahr hin, mir den Vorwnrf znzuziehen,

daß ich über eine Sache spreche, die nur eigentlich fern liegt, wage ich es doch, in diefem
Momente der Debatte das Wort zu ergreifen, denn ich fürchte, wir werden ganz unuerfehens am
Ende derselben stehen. Der Versuch, dnrch die Geschäftsordnung die Verhandlung auf das ganze
Gesetz auszudehnen, scheint mir, soweit ich es habe verfolgen können, nicht gelungen zu fein, denn
die ganze Debatte dreht sich unwillkürlich ausschließlich um 8-1- Ich finde dies ganz natürlich/
nach dem bekanntenSatze: punr tairs un« oinolLtte, il taut oasssr los oonts. Es handelt sich
bei dein H. 1 um das Provokationsrecht. Dieses Prouokationsrecht hängt zusammen mit der
Vedürfnißfrage und die Gestaltung desselben geht aus der Vedürfnißfrage hervor. Ich freue
mich, das; die Generaldiskussion uicht geschlosseuist, weil ich dadurch Gelegenheit habe, über die
Vedürfnißfrage zu reden. Ich habe im Allgemeinen den Eindruck, daß über diefen Punkt zu
wenig geredet, wenigstens hier nicht klar ausgesprochen worden ist, wie groß das Bedürfniß für
ein solches Gefetz ist. Handelt es sich blos um eiuen der Landwirthschaftzuzuwendenden Vortheil,
nur um ein gewisses Plus für die Lanowirthfchaft, dann können wir darüber streiten, ob man
noch längere Zeit abwarten darf, bis sich eine Form, die allen genehm ist, für die Einführung
dieses VerkoppclungLgesctzes fiudet. Hcmdelt es sich aber um Beseitigung eines Nothstandes, dann,
meine ich, ist dadurch die Frage bezüglich des Prouokationsrechtes für die Beseitigung des
Nothstandes eine ganz andere. Daß es sich bei uns um einen Nothstand in der Landwirthfchast
handelt, ist gestern von Herrn Freiherrn Felix von Los sehr kräftig betont worden. Meine
Beobachtung««reicheu unmittelbar nicht über den nördlichenTheil der Provinz hinaus, aber auch
da beklagen sich größere uud kleinere Grundbesitzer, Banern im Besitze von 50—100 Morgen,
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bitter über die Noth der jetzigen Zeit, die es ihnen unmöglichmache, von ihren. Gute zu leben.
Wenn ich unter solchen Verhältnissen anerkennenmuß, dah ein Nothstand besteht, was muß ich
erst sagen, wenn ich die Wirthschaftsweise sehe, wie sie am Oberrhein besteht. Ich bin nicht
Landwirth, ich kann Ihnen das im einzelnennicht auseinandersetzen,aber auch für den, der mit
den Einzelheiten der Landwirthschaft nicht vertraut ist, drängt sich angesichtsdieser Zersplitterung
des Grundbesitzes die Frage auf: Ist es möglich, daß Landwirthe, deren Grundstücke eine
viertel ja eine halbe Meile in kleinen Parzellen um ihr Gehöft herumliegen, existiren d. h. mit
denjenigen konknrriren können, die glücklicherweise in der Lage sind, in der altfächsischen Weise
zu wirthschaften, nach welcher der Grundbesitzermitten in der geschlossenen Grundfläche wohnt,
und von dort aus alles leitet? Schließlichläuft die Landwirthschaft auf ein Rechcnexempel hinaus.
Man muß fragen, was kostet es, nm auf dem Grund und Boden etwas zu erzielen. In diefer
Beziehung wird jeder einverstandensein, daß der Bauer im bergischen Lande viel vortheilhafter,
leichter produzirt, als hier am Oberrhein, wo er 50—100 Parzellen hat und mit diesen dasselbe
erzielen soll, was bei uns auf einem Acker gewonnen wird. Ich brauche uur an den Nothstand
in der Eifel zu erinnern, welcherJahr für Jahr zur Sprache kommt. Wer einmal durch die
Eifel gezugeu ist, muß gesehen haben, daß die Wirthschaft, welche die Leute dort treiben, sie
unmittelbar am Abgrunde der Noth vorüberführt, und wenn ihnen nicht ganz zu helfen ist, fo
muß wenigstens eine Verbesserung durch dieses Gesetz angestrebt werden, das wir ihnen geben
müssen, wenn wir ihnen überhaupt helfen wollen. (Sehr richtig!)

^Ich führe dies mir an, um darauf hinzuweifen,daß die Beurtheilung der Bedürfniß¬
frage eigentlichfür die Fassung des §. 1 maßgebend ist. Wenn Herr Limbourg sagt, es werde
mit den Aeußerungen der Königlichen Etaatsrcgierung nicht so schlimmsein; sie werde sich, wenn
sie sieht daß wir auf gewisse,, Kautelen bestehen, bereit finden lassen, etwas zuzugestehen;man solle
doch der Kopfzahl einigermaßen gerecht werden; gut, das „lögen Sie, die Sie mit der Land¬
wirthschaftvertraut sind, unter sich ausmachen, uud wir wollen zuhören und uns überzeugenlassen;
aber von vornherein zu sagen, das Gesetz, wie es hier gegebenist, geht absolut nicht, es wider¬
strebt unseren heiligsten Gefühlen,meine Herren, das heißt doch ohne Weiteresdie Möglichkeit abfchneidcn,
einen wichtigen Ntihstand,der die Landwirthfchaftbedrängt, zn befcitigen. Wenn Sie Sich weigern,
hier in das Eigenthnmsrechtnnd die persönliche Freiheit einzugreifen, fo geben Sie nur an, in
welcher Weise Sie überhaupt die Existenzen erhalten wollen, von betten Sie selbst auf dem Stand¬
punkte des technifchen Landwirthes anerkennenmüssen, daß sie nicht existenzfähigsmd. Wenn ich
auch nicht Landwirth bin, so behaupte ich doch, daß Wirthschaften, wie wir sie in der Eifel
haben nur unter den günstigstenNaturuerlMnissen existiren können. Wenn irgend Umstände
eintreten welche die Ernte beeinträchtigen,dann mnß ein Nothstand entstehen. Denn die Leute,
die dort' wohnen sind niemals im Stande, etwas zu erübrigen, und daran ist doch überhaupt
die Möglichkeit einer dauerndenExistenzgeknüpft, daß man in guten Zeiten etwas für die schlechten
Seiten erübrigen kann. Ich komme immer wieder darauf zurück, daß die Bedürfnihsrage über
den 8 1 entscheidet So weit mir die Verhältnisse derjenigen bekannt sind, für welche eigentlich
das Gesetz von Wichtigkeitist, also die Bewohner des südlichenTheils der Provinz - - wir im
nördlichenTheile haben es nicht nöthig - bin ich der Meinung, daß dort wirklich ein Nothstand
besteht, der beseitigt werden mnß, und dieser dringenden Nothwendigkeitentsprechend,mnß das
Provocationsrecht gestaltet werden. ^ ^ «« . ^ ,

Landtags-Marschall: Ich möchte dein ,Ierrn Eonze nur nnt emem Worte danken,
daß er mit so vorzüglichen Worten die Bedürfnihsrage hervorgehoben hat, denn grade die

1,^
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Vedürfuißfrage hatte ich in meinem Vortrage vergessen; es ist dies eine Ergänznng meines
Vertrages, die ich freudig begrüße. — Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.

Landes-DirektorKlein: Meine Herren! Gestatten Sie mir bei dieser vorgerückten Stunde
nur zwei kurze Bemerkungen. Wenn ich gesagt habe, daß man in ländlichen Kreisen früher
vielfach für die Zwangstheilung eingetreten fei, fo habe ich selbstredendnicht an den Beschluß
dieses hohen Hauses gedacht, aber die Thatsache, daß in öffentlichenVersammlungen selbst land-
wirthschaftlicherKreise und in der Presse man vielfach für die Zwangstheilung eingetreten ist,
kann wohl nicht bestritten werden. Der Beschluß dieses hohen Hauses hat gerade in dieser Hinsicht
erst aufklarend gewirkt uud ich möchte auch vou der vorliegenden Materie wünschen,daß auch in
dieser Beziehung das hohe Haus der öffentlichenMeinung, die vielfach in diesem Punkte ebenso
befangen ist, wie hinsichtlichder Zwangstheilung, vorauseilen möge. Dem Herrn Grafen Svee
und dem Herrn AbgeordnetenLimbourg gegenüber möchte ich bemerken, daß das luxemburgische
Gesetz gerade für den Entwurf der Königlichen Staatsregierung spricht. Das luxemburgische
Gesetz statuirt zweierlei, es sagt, es solle diese Operation vorgenommenwerde,:, wenn die Majorität
der Besitzer, welche die Hälfte des Besitzesrepräsentiren, dafür ist; außerdem gestattet aber das
luxemburgischeGesetz, meine Herren, ohne Rücksicht auf die Kopfzahl der Beteiligten eine der¬
artige Maßnahme, wenn zwei Drittel des Besitzes sich dafür entschieden haben, es kann alfo eine
Majorisirung durch zwei Drittel des Besitzeszu Stande kommen. Ob man die Hälfte oder zwei
Drittel nimmt, ist eine bloße Frage der Opportunist; das Prinzip ist damit anerkannt, daß nicht
einem Einzigen ein derartiges Widerspruchsrechtzustehen soll. Daß darin keine Härte liegt, hat
der Herr Staatskommissar bereits ausgeführt. Das Beispiel des Herrn Staatskommissars ist
ebenso zutreffend, wie dasjenige, welches man von der anderen Seite angeführt hat, daß nämlich
Jemand, welcher mehr als die Hälfte der ganzen Flur besitzet, die gefammte Anzahl der übrigen
Besitzer majorisiren tönue. Wenn dieses als eine Härte dargestellt wird, so frage ich, ist es
denn weniger hart, wenn z. B. 12 Grundbesitzer800 Morgen iu eiuer Gemeinde besitzen und
auf der anderen Seite 13 kleine Leute da sind, welche zusammen 20 bis 50 Morgen besitzen,
daß alsdann diese 12 Besitzer mit 800 Morgen in der Konsolidation durch jene 13 Besitzer
behindert werden können? Sie werden mir zugeben müssen, daß darin für die 12 Besitzerunter
Umständen eine sehr große und weitgeheudeHärte liegeu kann. Im Ucbrigen, meine Herren,
trete ich dem vollkommenbei,'was der Herr Abgeordnete Conze gesagt hat, daß vor allen Dingen
die Bedürfnißfrage maßgebend sein muß, und daß in dem südlichenTheile der Provinz, in den
Bezirken Trier uud Koblenz, ein sehr dringendes Bedürfniß vorhanden ist. Namentlich aber
würde ein großer Theil der Verwenduug der Summe, die Sie sowohl, wie die Staatsregierung
für die Besserung der Gebirgsgegenden der Provinz zur Disposition gestellt haben davon
abhängen, daß wir ein Konsolidationsgesetzbekommen, denn in der Eifel werden Ent- und
Bewässerungsanlagen, Drainageanlagen u. s. w. vielfach uur einen Werth haben, wenn gleichzeitig
die Konsolidationdamit verbunden wird.

Landtags- Marschall: Meine Herren! Es hat sich Niemand mehr zum Wort gemeldet,
es ist auch 1^ Uhr, ich schlage Ihuen vor, daß wir die weitere Diskussion bis morgen früh
um 10 Uhr vertagen. Zu einer persönlichen Bemerkung hat der Herr AbgeordneteLimbourg
das Wort.

AbgeordneterLimbourg: Ich bin dem Herrn Kollegen Conze sehr dankbar für die
Belehrung, die er mir hat zu Theil werden lassen, wenn ich auch sagen muß, daß er eigentlich
nicht den rechten Beruf dazu hat, da er selbst eiugesteht, von landwirtschaftlichen Dingen nichts
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zu verstehen. Sodann habe ich dem Zerrn Vertreter der KöniglichenStaatsregierung zu sagen,
wir sind ihm außerordentlichdankbar für die Belehrung, die er uns hat zu Theil werden lassen,
ich mochte aber dein entgegen darauf hiuweisen, daß, wenn in früherer Zeit in dem Genossen¬
schaftswesengar nichts geschehen ist, jetzt durch die Vemühuugen der Veamteu und der tüchtigen
Leute, die wir haben, eine Masse von Meliorationen in der Vorbereitung sich befinden. In
diesem Jahre werden im Kreise Vitburg 19 Projekte ausgeführt, wir suchen aber unser Heil
mehr in der Belehrung, wie in dem Zwange, und ich glaube, das ist richtig und das sind wir
sowohl der Provinz, wie dem Staate schuldig, dn wir eine ausgezeichnete laudwirthschaftliche
Lehranstalt haben. Ich glaube, das wird allgemein anerkannt. Gerade in dem jetzigen Augenblick,
in welchem die Landwirthfchaft darnieder liegt, bin ich nicht zweifelhaft, daß wir harte Kämpfe
bekommen werden. Ich glaube, daß der Standpunkt . . .

Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Herr Abgeordneter Limbourg, ihre
Ausführungen schweifen von einer persönlichenBemerkung ab.

Ich habe noch eine geschäftlicheMittheilung zu machen — ich bitte die Herren, dazubleiben,
ich habe noch nicht geschlossen. Zunächst habe ich Ihnen ein Schreiben von Seiten des Präsidiums
des landwirthschaftlichenVereins für Nhcinpreußeu betreffs der Konsolidationsfragemitzutheilen.
Ich verweise diese Sache an Herrn von Heister mit der Bitte, das Referat über diese Petition,
sofern eines nöthig wird, zu übernehmen. Meine Herren! Ich habe Ihnen sodann mitzutheilen,
daß heute Nachmittag um 4 Uhr Ausschlißsitzungen stattfinden, und um ^26 Uhr würde nach dem,
was ich eben mit dem Vorsitzenden des Redaktions-Ausschusses,dem Herrn AbgeordnetenSeul,
besprochen habe, dieser Ausschuh zusammentreten. Ich ersuche den Herrn Landes-Direktor und
den Herrn Landesrath Küster, an den Verathungen des Redaktions-AusschussesTheil zu nehmen.
Ich würde auch Herrn Geheimrath Stolterfoth freundlichst bitten, wenn möglich daran Theil
zu nehmen.

Meine Herren! Wir setzen morgen früh um 10 Uhr die abgebrochene Berathung fort.
Ich würde dann zunächst Herrn Limbourg das Wort geben.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 1'/? Uhr.)
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